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HMKB - Hessisches Ministerium fOr Kultus, Bildung

und Chancen
HSchG - Hessisches Schulgesetz

SGB VIl - Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder-
und Jugendhilfe

SGB IX - Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Reha-
bilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinde-

rungen

VOBGM - Verordnung zur Ausgestaltung der Bil-
dungsgdnge und Schulformen der Grundstufe (Pri-
marstufe) und der Mittelstufe (Sekundarstufe ) und

der Abschlussprifungen in der Mittelstufe

VOGSV - Verordnung zur Gestaltung des Schulver-

haltnisses

VOSB - Verordnung Uber Unterricht, Erziehung und
sonderpddagogische Férderung von Schilerinnen
und Schilern mit Beeintrachtigungen oder Behin-

derungen

UN-BRK - UN-Behindertenrechtskonvention

§ Zitate aus Verordnungen und Gesetzestexten
Q Stimmen von Betroffenen und Experten
dI& Urteilstexte und Zitate aus der Rechtsprechung

ﬁ Praxisbeispiel oder Kopiervorlage
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Inklusive Beratungsstelle Hessen
Weberstrafie 7

60318 Frankfurt am Main
069 - 15325569

beratung@inklusion-hessen.de
Mobil: 0176 76 494 878

www.inklusion-hessen.de

Die landesweite inklusive Beratungsstelle Hessen
(IBH) erhalt jahrlich eine hohe Zahl an Beratungs-
anfragen sowohl von Eltern als auch von Fachkraf-

ten zum Umgang mit individueller Férderung.

Denn alles schulische BemUhen dient dazu, dem ein-
zelnen Kind eine seinen Fahigkeiten entsprechende
Bildung zu vermitteln, eine gute Lernentwicklung zu
ermdglichen und so den diskriminierungsfreien Zu-
gang zu den Bildungsinhalten in jedem Einzelfall zu

garantieren.

Um diese Ziele zu erreichen, sieht das Schulrecht
die individuelle Férderung und Férderplanung vor.
Die folgende Broschire soll einen Uberblick Uber
die Moglichkeiten und die gute Praxis von Forder-
planung geben, aber auch Wege erdffnen, das pd-
dagogische Wirken in das schulische Gesamtkon-
zept einzubetten, um damit die Arbeit in der Schule

und mit dem einzelnen Kind zu erleichtern.
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|. Das Recht auf
individuelle Forderung

I.1. DIE GRUNDLAGEN DES
HESSISCHEN SCHULGESETZES

Das Hessische Schulgesetz garantiert jedem Kind/
Jugendlichen das Recht auf individuelle Férderung
mit Bezug zu seinen eigenen Stdrken und Schwa-
chen: Jeder junge Mensch hat ein Recht auf
Bildung. (§ 1 HSchG)

Die Schule ist so zu gestalten, dass
jede Schulerin und jeder Schuler un-
ter Bericksichtigung der individu-
ellen Ausgangslage in der korperli-
chen, sozialen und emotionalen sowie
kognitiven Entwicklung angemessen
geférdert werden. Es ist Aufgabe der
Schule, drohendem Leistungsversa-
gen und anderen Beeintrdachtigun-
gen des Lernens, der Sprache sowie
der korperlichen, sozialen und emo-
tionalen Entwicklung mit vorbeugen-
den Mafinahmen entgegenzuwirken.
Schilerinnen und Schiler mit Teilleis-
tungsstérungen haben Anspruch auf
individuelle Forderung. Hochbegabte
Schilerinnen und Schiler sollen durch
Beratung und ergénzende Bildungsan-
gebote in ihrer Entwicklung geférdert
werden. (§ 3 HSchG)




Die individuelle Férderung im allgemeinen Bil-
dungsauftrag ist das Mittel, um fur jedes Kind den

angemessenen Zugang zu Bildung zu schaffen.

Das Recht auf individuelle Férderung durchzieht

das gesamte Schulrecht in Hessen:

(1) Die Férderung der einzelnen Schilerin
und des einzelnen Schilers ist Prinzip der
gesamten schulischen Arbeit. Jedes Kind
soll mit anderen Kindern zusammen gefor-
dert werden. Die individuelle Férderung ist
in den Gesamtzusammenhang schulischer
Lernférderung zu stellen.

(2) Die allgemeine Schule ist bei Ausschop-
fung ihrer personellen, rdumlichen und sdch-
lichen Moglichkeiten so zu gestalten, dass
die gemeinsame Erziehung und das gemein-
same Lernen aller Schilerinnen und Schiler
in einem mdglichst hohen Maf3 an aktiver
Teilhabe verwirklicht und jede Schilerin und
jeder Schiler unter Bericksichtigung der
individuellen Ausgangslage in der korper-

lichen, sozialen und emotionalen, sprachli-

"Individuelle Fdrderung heif3t fUr mich,

dass die Lehrer die Unterschiede der Schiler be-
merken, nicht versuchen Uber diese Unterschiede hin-
wegzusehen, sondern jedem Schiler das zu geben, was er
braucht. Diese Unterrichtsart gibt niemandem das Gefuhl, an-
ders oder komisch zu sein und hilft, die schulische Leistung zu
verbessern und das Selbstbewusstsein zu stérken.” Schile-
rin 2011, aus. Individuelle Férderung, HMKB 2012.

chen sowie kognitiven Entwicklung ange-
messen gefordert wird. (§ 1 VOSB)

(1) Die allgemeine Schule trifft vorbeugen-
de MaBnahmen, um drohendem Leistungs-
versagen und anderen Beeintrachtigungen
des Lernens, der Sprache sowie der korperli-
chen, sozialen und emotionalen Entwicklung
der Schilerinnen und Schiler entgegenzu-
wirken und ihre Auswirkungen zu verringern.
(§ 2 VOSB)

Schilerinnen und Schiler haben An-
spruch auf individuelle Férderung durch
die Schule. Foérdermafinahmen kdnnen
anlassbezogen beschlossen werden, ihre
Grundlage in individuellen Férderplénen ha-
ben oder Teil eines schulbezogenen Férder-
konzeptes sein. (§ 5 VOGSV)



Der Rechtsanspruch des Kindes auf individuelle
Forderung in der Schule ergibt sich aus dem staat-
lich garantierten Recht des einzelnen Kindes auf
Bildung. Dieses Recht auf Bildung hat das Bun-
desverfassungsgericht mit seinem Urteil vom 19.
November 2021 erstmalig l&éndertbergreifend mit
Blick auf das Grundgesetz definiert. Das Gericht
leitet aus der besonderen Schutzverantwortung
des Staates nach Art. 7 in Verbindung mit Art. 2 GG
ab, dass nicht nur die Sorgeberechtigten/Eltern ein
Recht auf geeignete Rahmenbedingungen haben,
sondern dass die Kinder und Jugendlichen eigene
Recht gegenUber dem Staat geltend machen kon-

nen:

.. auch Kinder selbst haben ein aus Art.
2 Abs. 1 GG abgeleitetes, gegen den
Staat gerichtetes Recht auf Unterstit-
zung und Forderung bei ihrer Entwick-
lung zu einer eigenverantwortlichen
Personlichkeit in der sozialen Gemein-
schaft; [Beschluss des Ersten Senats
vom 19. November 2021 - 1 BvR 971/21
- RN 46]

I.2. INDIVIDUELLE FORDERUNG
INNERHALB DES ALLGEMEINEN
SCHULSYSTEMS

Die Einzelférderung im Rahmen des Klassenunter-
richts im gegliederten System? Was schulrechtlich
vorgeschrieben ist und nach unserem Grundgesetz
selbstverstandlich sein sollte, klingt fur Lehrkrafte

oft nach der Quadratur des Kreises.

Das Gericht verweist zudem auf verschiedene in-
ternationale Abkommen, die insbesondere Diskri-
minierung beim Zugang zu Bildung verbieten,

darunter ausdricklich auf die UN-BRK:

Eine Diskriminierung behinderter Men-
schen beim Zugang zur Schule verbie-
tet Art. 24 Abs. 2 Buchstaben a und b
des Ubereinkommens der Vereinten
Nationen Uber die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen [..], wobei
nach Art. 24 Abs. 2 Buchstabe ¢ [UN-]
BRK angemessene Vorkehrungen zu
treffen sind, um behinderten Menschen
den Zugang zur Schule zu ermogli-
chen. [RN 69]

Somit ist der Staat gefordert, ein Schulsystem mit
entsprechenden Angeboten vorzuhalten, die den

individuell gleichberechtigten Zugang zu Bildung

sicherstellen.

"Erstes und letztes Ziel unserer

Didaktik soll es sein, die Unterrichtsweise

aufzuspUren und zu erkunden, bei welcher die

Lehrer weniger zu lehren brauchen, die Schiler

dennoch mehr lernen.” J. A. Comenius:
Grosse Didaktik, 1657



"Da sind noch 23
andere Schilertinnen, die auch

Aufmerksamkeit brauchen.”

Solche oder dahnliche Antworten erhalten Eltern,
wenn sie winschen und fordern, dass ihr Kind die
ihm rechtlich zustehende schulische Férderung er-
halt. Doch wenn sich schulisches Lehren und Lernen
auf die allseits bestehende Heterogenitat vorberei-
tet und ausrichtet, ist die erforderliche individuelle
Foérderung praktisch gut umsetzbar.

In vielen Schulen wird auch heute noch traditionell
und vielfach frontal unterrichtet, wodurch der Lern-
inhalt im Zentrum des Lehrens und Lernens steht
und nicht das Kind selbst. Die Vergleichbarkeit von
Ergebnissen und ein kollektives Erreichen von Lern-
zielen stehen im Mittelpunkt statt des Lernerfolges
im Einzelfall. Gelingende und individuell gestaltbare
Lernsettings, die sich an aktuellen wissenschaftlich
Erkenntnissen, Methoden und erprobten Modellen
mit implizierter Binnendifferenzierung und in-
dividueller Férderung orientieren, kbnnen dazu
beitragen, der real und allgegenwdrtigen Hetero-
genitat und Diversitat im Kontext Schule ange-

messen zu begegnen.

FUr einen gelingenden Unterricht, der individuell
fordert und jedes Kind abholt und mitnimmt, ist ein
Umdenken im bestehenden Schulsystem auf allen
Ebenen erforderlich: Es bedarf einer Verdnderung
der Lern- und Fehlerkultur bei der Leistungs-
beurteilung des einzelnen Kindes. Ein Perspek-
tivwechsel, der die Maxime des Hessischen Schul-

gesetzes ,Das Kind im Mittelpunkt! impliziert, geht

"Das
kdnnen wir hier

nicht leisten.”

"Denken Sie doch
mal Uber die Férderschule nach,
die haben kleine Lerngruppen und

konnen individuell fordern.”

weg von der defizitdr-vergleichsorientierten hin zur
st@rkenorientierten Betrachtung des Individuums
und verdndert die Rolle und Aufgaben der Lehr-
kraft hin den didaktisch erprobten Modellen fir Pla-
nen, Organisieren, Begleiten ebenso wie die Rolle
der Schuler*innen, die so mehr Eigenverantwortung

Ubernehmen (vgl. B. Hammen, 2010).

Eine optimale Planung und Gestaltung von Lern-
arrangements nimmt die Lerngruppe und die zu-
gehdrigen Individuen mit ihren jeweiligen Bedurf-
nissen, Fdahigkeiten und Begabungen im Sinne
gelingender Binnendifferenzierung in den Blick.
Lerninhalte werden so gestaltet, dass jede*r indi-
viduell bestmoglich geférdert und gefordert wird.
Lernfortschritt ist hierbei nicht mehr im Vergleich
und Wettbewerb mit anderen (haufig defizitar) zu
beurteilen, sondern als individuelle Entwicklung und
Kompetenzerweiterung ermutigend und bestar-
kend zu formulieren.

Im Fokus steht ein ,Lernen am gemeinsamen Ge-
genstand®. Aufgabenformate und Lernangebote
werden so gestaltet, dass jedes Kind seinen Fahig-
keiten und Fertigkeiten entsprechend agieren und
einen Beitrag leisten kann. Die Rolle der Lehrkraft
entspricht in solchen Lernsettings vorrangig einer
Lernbegleitung, die managt, ermutigt, motiviert,

strukturiert und unterstitzt.



Richtet die Lehrkraft ihren Unterricht auf die ver-

schiedenen Fahigkeiten und Begabungen ihrer

Schulerfinnen aus, kénnen sie das gerade als Chan- Der Staat kommt also, wenn er gemaf
ce nutzen, in der Gemeinschaft gemeinsam voran- dem Auftrag aus Art. 7 Abs. 1 GG die
zukommen, statt sich als Einzelkdmpfer beim Ver- Schulbildung gewdhrleistet, zugleich
such der Homogenisierung der Gruppe aufzureiben. seiner ihm nach Art. 2 Abs. 1 GG gegen-

UOber den Kindern und Jugendlichen

obliegenden Pflicht nach, sie bei ihrer

Personlichkeitsentwicklung zu unter-

stitzen und zu férdern. [Bundesver-
Unterschiede in den Begabungen und

fassungsgericht, Beschluss des Ersten
Neigungen, im Lern-, Arbeits- und So-

Senats vom 19. November 2021 - 1 BvR

971/21 RN 48]

zialverhalten sind als individuelle Ent-

wicklungschance zu sehen. lhnen ist

durch ein differenziertes Lernangebot

und einen binnendifferenzierenden

Unterricht Rechnung zu tragen. Hierbei Das spiegelt sich in den Grundprinzipien der Bil-
gilt es auch, das Selbstwertgefohl, das dung in § 2 und 3 im hessischen Schulgesetz wider.
Selbstvertrauen in die eigene Leistung

und die Leistungsfreude der Schilerin

oder des Schilers zu starken.

Nach § 3 Abs. 9 des Hessischen Schul-

gesetzes ist der Bildungs- und Erzie-

hungsauftrag der Grundschule auf die

bestmdgliche Entfaltung der Persén-

lichkeit der Schulerinnen und Schiler

gerichtet und schlief3t die Sorge um ihr

physisches und psychisches Wohl mit

ein. (§ 1 VOBGM)

Die Ausrichtung des Bildungs- und Erziehungsauf-
trags der Schule ist mit Blick auf die Grundlagen der
Schulpflicht nach Artikel 7 in Verbindung mit Artikel
2 Grundgesetz auch in der weiterfUhrenden Schule
und in der beruflichen Schule immer auf die best-

mogliche Entfaltung der Persdnlichkeit gerichtet.



1.3. UMGANG MIT HETEROGENITAT

Schiler*innen (wie auch Lehrkrafte) unterscheiden

sich in ihren persdnlichen

. kognitiven, sprachlichen und sozialen Voraus-
setzungen

. Interessen

. BedUrfnissen

. Neigungen

. Begabungen und Talenten

. Einstellungen und Haltungen

. Leistungsfahigkeit und Leistungsmotivation

. Kultur

. Herkunft

. Tradition

. Werten und Normen

. Physis und Gesundheit

. Geschlecht

. Alter

Drei wesentliche Annahmen stehen nach A. Prengel
im Zentrum der Heterogenitat:

Die Verschiedenheit - diese gilt es, nicht nur an-
zuerkennen und wertzuschdatzen, sondern dariber
hinaus zu favorisieren.

Die Veranderlichkeit - womit unterstellt wird, dass
Entwicklung grundsatzlich existiert und diese hier-
durch erméglicht.

Die Unbestimmtheit - Heterogenitat ist nicht vor-

hersehbar.

Geht man von diesen drei Annahmen aus, so ist He-
terogenitat als allgegenwdrtig anzuerkennen. Von
der lllusion einer homogenen Lerngruppe und dem
Wunsch nach lernzielgleichem Unterricht, der Alle
gleichermafien gut bedient und férdert, kann man
endgUltig und getrost Abstand nehmen. Heteroge-
nitdt geht Ober den klassischen Begriff der ,Diffe-
renzierung”, wie er in den 1970er Jahren gepragt
und bis heute zum Teil noch verwendet wird, hin-

aus. Es sind verschiedenste Normen, soziokulturelle

,Heterogenen Lerngruppen wird

man nicht durch Differenzierung, sondern
durch Individualisierung gerecht.” Fritz Zaugg
(Schweizer Lehrer, Begleiter von Schulversu-

chen, Fortbildner, Visiondr)

Hintergrinde, Haltungen und Lebensvorstellungen

in der Planung gelingender Lernsettings zu bertck-
sichtigen. Heterogenitdt bedeutet folglich, das In-
dividuum in den Blick zu nehmen und dieses nicht
nur bestmaoglich zu férdern, sondern grundsétzlich

diskriminierende Aspekte zu vermeiden.

Forderplanung ist folglich mehr als (Binnen-)Dif-
ferenzierung - Forderplanung heif3t Individuali-
sierung von Lernangeboten. (vgl.. Heinzel, Prengel,
2002) Fur eine erfolgreiche Begleitung und Férde-
rung des einzelnen Kindes ist die Arbeit im multi-
professionellen Team an der Schule unbedingt zu
empfehlen und zu etablieren.

Dazu gehoren for alle an der Férderung beteiligten
Lehrkrafte:

. enger und kontinuierlicher Austausch

. offene und vertrauensvolle Kommunikation

. und verlassliche Zusammenarbeit.
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Dies dient folgenden Zwecken:

Abstimmung fachibergreifender pddagogi-
scher Vereinbarungen

Festlegung und Koordination von Foérder-
schwerpunkten und Lernzielen

Planung schulinterner individualisierter Ar-
beitspléne

Vereinbaren von Kriterien der Leistungsférde-
rung und -beurteilung

Abstimmung fachibergreifender didaktischer
Grundsétze. Diese sind insbesondere bei Un-
terrichtsfachern, die aufgrund ihres engen
inhaltlichen Zusammenhangs nach § 6 Abs. 2
des Hessischen Schulgesetzes einen Lernbe-

reich bilden kénnen, erforderlich.

Umsetzung findet dies in:

Einrichtung regelmdafiiger Teamsitzungen
Gesamt- und Klassenkonferenzen
Gemeinsame Unterrichtsentwicklung (auch

fachertbergreifend)

( )
Die Zusammenarbeit der Lehrkrafte
soll auch auf die personliche Entwick-
lung der einzelnen Schilerinnen und
Schuiler gerichtet sein. (§ 3 VOBGM)

. J




I.4. DER INDIVIDUELLE FORDERPLAN

Der individuelle Forderplan dient als wirksames
Instrument und praktisches Hilfsmittel fUr die
Lehrkrafte. Er gibt in komprimierter Form ei-

nen Uberblick Uber den Lern-, Entwicklungs- und

Der Foérderplan muss in Inhalt und Form so konzi-
piert sein, dass er fur die zusténdige Lehrkraft und
alle an der Férderung Beteiligten hilfreich ist: Zwei

bis drei Férderziele genigen. Diese sollten sich

Forderprozess  (,Forderplanung®)  eines/einer am ,SMART-Prinzip* orientieren:

Schiler*in mit UnterstUtzungs- und Férderbedarf.

SPEZIFISCH

Ziele so konkret, eindeutig und spezifisch wie méglich formulieren.
Weniger, aber prézise und erreichbare Teil-/Zwischenziele planen.

Auf positive Formulierung achten (Verzicht auf ,NICHT*-Formulierungen).

MESSBAR

Qualitative und quantitative MessgréBen bestimmen. Diese sollten
transparent sein.

Welche Bedingungen mussen erfullt sein?

ATTRAKTIV

Ansprechende, im Bereich des Interesses liegende akzeptierbare und
erstrebenswerte Ziele vereinbaren.

REALISTISCH

Eine Zielerreichung muss méglich und machbar sein.
Innerhalb einer vereinbarten Zeit.

Mit adéquaten Mitteln.

w&

TERMINIERT

Ziele zeitlich bindend planen und regelmaBig Uberprifen.
Was bis wann?
Wer ist fUr was verantwortlich?

&

SIQIQIOIO

vgl. Peter F. Drucker: People and Performance: The Best of Peter Drucker on Management, New York, 1977
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1.4,

Schilerinnen und Schiler haben An-
spruch auf individuelle Férderung
durch die Schule. Férdermafnahmen
kdonnen anlassbezogen beschlossen
werden, ihre Grundlage in individuellen
Forderplanen nach den §§ 6 und 40
oder den Zielen nach § 45 haben oder
Teil eines schulbezogenen Forderkon-
zeptes nach den §§ 37 Abs. 4 und 48

Abs. 4 sein. (§ 5 VOGSV)

Lehrkrafte sind verpflichtet, einen Férderplan zu er-

stellen:

. fur Kinder, die eine Vorklasse besuchen oder
an einer besonderen Férdermafinahme teil-
nehmen

. im Fall eines drohenden Leistungsversagens
und bei (drohender) Nichtversetzung

. bei besonderen Schwierigkeiten im Lesen,
Rechtschreiben oder Rechnen

. im Rahmen der vorbeugenden Maf3nahmen
bei bestehender Behinderung

. bei Anspruch auf sonderpddagogische Férde-
rung

. bei gehduftem Fehlverhalten

Bei der Beobachtung, Wahrnehmung und Feststel-
lung von Lernschwierigkeiten sind Lehrkrafte auf-
gefordert, in eigener Kompetenz und mit den ihnen
verfUgbaren pdadagogisch-diagnostischen Mitteln
einen individuellen Férderplan zu erstellen. Denn
die Forderung des/der einzelnen Schilers/Schile-
rin ist Prinzip der gesamten schulischen Arbeit.
(§1VOSB)

Eine medizinische oder fachdrztliche Diagnostik

des betroffene Kindes ist nicht notwendig.

Im Rahmen der individuellen Forder-
planung sind der Entwicklungsstand,
die Lernausgangslage sowie die
Stdrken und Schwachen der Schille-
rin oder des Schillers zu bestimmen
und im Férderplan zu beschreiben.
Ausgehend hiervon sind individuelle
Forderziele abzuleiten sowie kon-
krete MaBnahmen der Schule zu
formulieren. Im Forderplan werden
Verantwortlichkeiten und Zustandig-
keiten fUr die jeweiligen MaBnahmen
festgelegt. Die Schilerin oder der
Schiler sowie die Eltern sind aktiv in
den Prozess mit einzubeziehen. Der
Foérderplan ist den Eltern und der Schi-
lerin oder dem Schiler zur Kenntnis zu
geben und mit diesen zu besprechen.
(§ 6 Abs. 1 VOGSV)

Der Forderplan wird mindestens
einmal im Schulhalbjahr fortge-

schrieben. (§ 6 Abs. 2 VOGSV)

FUr Kinder mit Behinderungen, bei denen vorbeu-
gende Maflnahmen nétig sind oder ein Anspruch
auf sonderpédagogische Férderung besteht, ist die
beratende UnterstUtzung durch die Sonderpdda-
gogik vorgesehen. Die Erstellung des Forderplans

wird in diesen Fallen ausfuhrlicher und spezifischer.



Der individuelle Forderplan nach
§ 49 Abs. 3 des Schulgesetzes definiert For-
derziele, beschreibt die geplanten Maf3nah-
men und legt Verantwortlichkeiten und Zu-
standigkeiten sowie Termine zur Prifung der

Forderergebnisse fest. (§ 5 Abs. 1 VOSB)

Der individuelle Foérderplan wird auf der
Grundlage der Lernausgangslage mit al-
len am Unterricht beteiligten Lehrkraften
erstellt. Dabei sind unterrichtsbegleitende
und diagnostische Verfahren zur Erfas-
sung des Lernstands und der individuellen
Lernvoraussetzungen heranzuziehen und
ein Abgleich mit Leistungsanforderungen
und Unterrichtsangeboten des jeweiligen
Bildungsganges unter Bericksichtigung der
Lerngruppe und des aufderschulischen Lern-
umfeldes vorzunehmen.

Die Vorschlage der Eltern zur Férderung
ihres Kindes sind zu prifen und gegebenen-
falls im individuellen Férderplan zu berick-
sichtigen. Die an der Férderplanung beteilig-
ten Personen benennen fUr die FederfUhrung
in diesem Prozess eine verantwortliche Lehr-

kraft, sofern nicht die Klassenlehrerin oder

der Klassenlehrer die FederfUhrung innehat.
(§ 5 Abs. 2 VOSB)

Der Forderplan wird mindestens halbjdhr-
lich in der Klassenkonferenz erértert und
spdtestens nach zwei Jahren fortgeschrie-
ben. Dabei werden unter BerUcksichtigung
der Lerngruppe und der Lernausgangslage
der Schilerin oder des Schilers sowie der
personellen, raumlichen und sdchlichen Vo-
raussetzungen die beabsichtigten Forder-
mafinahmen dargestellt. Unterrichts- und
Erziehungsziele werden mit der Schulerin
oder dem Schiler angemessen erortert. Die
Eltern sind Uber die Ziele des Férderplans
zu informieren und bei der Umsetzung des
Forderplans einzubeziehen. Liegt eine indi-
viduelle Erziehungsvereinbarung zwischen
Eltern und Schule vor, ist diese Bestandteil
des Forderplans. (§ 5 Abs. 3 VOSB)

MaBnahmen auBerschulischer Institutio-
nen werden in den Foérderplan aufgenom-
men und gegebenenfalls mit den Férderzie-
len abgestimmt. (§ 5 Abs. 4 VOSB)

13
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1.5.

I.5. LERNPROZESSE IM
UNTERRICHTSALLTAG ORGANISIEREN,
GESTALTEN UND BEGLEITEN

Individuelle Férderung impliziert einen repetieren-
den Forderkreislauf aus Anamnese, Beobachtung,
(informeller) Diagnostik und Analyse, Feststellung
und Zielvereinbarung, Begleitung und Foérderung,

Evaluation und Fortschreibung.

1. Feststellung der aktuellen Lernausgangsla-
ge; Formulierung zu erreichender (erreichba-
rer) Ziele nach dem SMART-Prinzip; Zielverein-
barungen mit dem/der Schilertin besprechen
und terminieren; Lernauftrége entwerfen und
abstimmen

2. Einbindung verschiedener Lernstrategien
(didaktisch, methodisch, kooperativ), die
Einiben und Erreichen der Ziele erméglichen;
Schaffen strukturierender Rahmenbedingun-
gen; Vereinbarung individueller Regeln; Trans-
parenz des ,WAS*, WARUM" und ,WIE® von
Lerninhalten, Lernzielen sowie Lernwegen und
-hilfen

3. Etablieren regelmaBigen Feedbacks; Kulti-
vieren einer positiven Fehlerkultur (Fehler als
JHelfer® im Lernen verstehen); Klarung des
(individuellen) Erwartungshorizonts - transpa-
rent und kompetenzorientiert formuliert; Még-
lichkeiten zur Feststellung des (individuellen)
Lernfortschritts planen, anbieten und ggf. ein-
fordern; Selbsteinschatzung ermaoglichen, Gben
und begleiten; Selbstdiagnosebdgen als Refle-

xionshilfe nutzen

Alternative Zugangsmaoglichkeiten (Metho-
denrepertoire, Materialauswahl etc.) zum
Lerngegenstand mitdenken, bereithalten
und anbieten; Anpassung der Rahmenbedin-
gungen bedarfs-, situations- und/oder kon-
textorientiert ermoglichen; Anpassung und
(Neu-)Vereinbarung von né&chsten Lernschrit-
ten und Lernzielen

Dokumentation von Fortschritt, Verdnde-
rung, Entwicklungsschritten; Einordnung
der Lern-/Entwicklungsfortschritte; Vergleich,
Beurteilung und Bewertung der Leistung be-
zogen auf das individuelle Lernvermégen und
die individuelle Entwicklung; Reflexion und Ein-
schatzung des personlich Erreichten (auch)
im Vergleich mit der Lerngruppe; Ziehen von
RuckschlUssen und Konsequenzen fir zukinf-
tige Lernarrangements

bzw. 1. erneut Lernausgangslage feststel-
len, prifen, diagnostizieren (Ergebnisse aus

Dokumentation und Evaluation einbeziehen)



Lernprozesse
ermdglichen
Lernausgangslage
beobachten, feststellen,
diagnostizieren

Lernsetting arrangieren
Forderung planen (Ziele
festlegen, Maf3nahmen
und Erfolgskriterien
vereinbaren, Zeitfenster

und Verantwortlichkeiten)

Bilanzierung und
Fortschreibung

Einordnen, Vergleichen und
Beurteilen des individuellen
Lernfortschritts mit

Fokus auf die nachsten
Entwicklungsschritte und
-zonen

Lernprozesse begleiten
FordermaBnahmen
mitdenken und
durchfthren (je nach
Bedarf und Ziel einzeln,
in Kleingruppen, in der
Klasse, in der Schule)

Individuelle Férderung

die Lern- und
Entwicklungs(fort-)schritte
des/der einzelnen Schilertin
kontinuierlich dokumentieren
und evaluieren
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Bei der Feststellung der Lernausgangslage des
einzelnen Kindes stehen dessen Bedurfnisse, Be-
darfe und Potenziale im Fokus. So wird eine star-
kenorientierte Foérderung gewdhrleistet. Daran
orientiert werden individuelle F&rderziele und
entsprechend unterstitzende MaBnahmen for-
muliert. Im Foérderplangesprdch/in einer For-
derkonferenz tauschen sich alle an der Férderung
des Kindes beteiligten Personen Uber die Ziele aus.
Moglichkeiten und Rahmenbedingungen der Un-
terstUtzung werden abgesprochen und fir einen
festgelegten Zeitraum verbindlich vereinbart. Hier-

durch werden Lernprozesse erméglicht.

Damit Lernprozesse gut begleitet werden kénnen,
muss im Vorfeld das Lernsetting geplant und ar-
rangiert werden. Hierzu wahlt die jeweils zustan-
dige (Fach)Lehrkraft Lernmethoden, Lernmateria-
lien und Medien, die das Uben und Erreichen der
ausgewdhlten und vereinbarten Ziele unterstUtzt.
Eine Differenzierung kann hierbei je nach Forder-
ziel in einer quantitativen (Umfang und Menge,
sowie verdnderter struktureller Aufbau von Aufga-
ben) und/oder qualitativen Anpassung (Reduktion
oder Vereinfachung von Aufgabenstellungen) und
Aufbereitung von Lerninhalten erfolgen. Die Bereit-
stellung von Hilfsmitteln, zusatzlichen Materialien
oder rédumliche und strukturelle Anpassungen eines
Lernsettings/der Unterrichtssituation sind ebenfalls
Moglichkeiten der Differenzierung. Die Unterrichts-
planung und -gestaltung sollte eine kooperative
und aktivierende, partizipative, mehr-perspektivi-
sche und ganzheitliche Auseinandersetzung der

Lernenden mit dem Lerngegenstand ermdglichen.

In der Umsetzung wird der Lernprozess durch die
zustandige Lehrkraft begleitet. Diese beobachtet
den Lernprozess und reflektiert diesen gemein-

sam mit dem/der einzelnen Scholertin. Um im Sin-

ne individueller Férderung RUckschlUsse fUr den
ndachsten Schritt / die nachste Zone der (Lern-)
Entwicklung zu ziehen, Ziele anzupassen oder neue
Ziele zu formulieren und entsprechende MafBnah-
men vorzubereiten, wird der Prozess dokumentiert
und evaluiert. Abschliefend zu jedem Lernprozess
erfolgt eine Beurteilung und Bewertung der Leis-
tung, des Lernergebnisses und der BemUhungen
bezogen auf das individuelle Lernvermdgen und
auf die damit verbundene individuelle Entwicklung.
Der Fokus sollte dabei auf der Einsch&tzung des
personlich Erreichten liegen und lediglich sekundar
und starkenorientiert im Vergleich zur Lerngruppe

erfolgen.

Mit der Bilanzierung und den daraus resultierenden
Konsequenzen beginnt der Férderkreislauf wieder
von vorne. Je nach thematischer Ausrichtung des
Lernangebots oder inhaltlichen Anforderungen des
Lehrplans kénnen die Ziele der individuelle Férde-
rung in ihrer Ausrichtung und Schwerpunktsetzung

besprochen und angepasst werden.

Dieser schulrechtlich vorgeschriebene Arbeitsauf-
trag der Lehrkrafte ist verbindliche Grundlage
pddagogischen Arbeitens im Rahmen der Ent-
wicklung und Bereitstellung schulischer Unter-
richts- und Forderkonzepte und erfordert ein

Umdenken und Umorganisieren derselben.



1.6. VORAUSSETZUNGEN, VORGEHENS-
WEISE UND ZUSTANDIGKEITEN

Voraussetzungen

Der Aufbau positiver, verbindlich-zuverl&ssiger und
persdnlicher Beziehung ist (aus neurobiologischer
Sicht) unbedingte Voraussetzung zum Lernen. Nur
dort, wo sich Bezugspersonen (Sorgeberechtig-
te, Eltern, Lehrkrafte etc) fur den/die Lernende*n
persdnlich interessieren, kann ein Gefuhl der Be-
deutsamkeit und Wirksamkeit entstehen, aus dem
heraus es sich lohnt, zu lernen und sich fur Ziele an-
zustrengen (vgl. Bauer, Lob der Schule, Minchen,
2008).

Mit Blick auf die genannten notwendigen Voraus-
setzungen fUr gelingendes Lernen muss Unter-
richt also konsequent so organisiert werden, dass
Schilerfinnen zu einer Auseinandersetzung und
Beschdaftigung mit Lerngegenstédnden und Lern-
inhalten beféhigt werden. Daher bericksichtigen
zeitgemdafBe Lernarrangements in ihrer rdumlichen,
séchlichen und personellen Gestaltung die individu-
ellen Potenziale der Lernenden. Lerninhalte, Settings
und Methoden sind so geplant, dass diese gleich-
berechtigt zuganglich sind und von den Lernenden
aufgefasst, verarbeitet, verstanden und bestenfalls

transferiert werden kénnen (Matthes 2019).

Zusammenfassend sind fUnf Voraussetzungen fir

gelingende Lernprozesse zu erfullen:

1. Aufbau einer positiven, verlasslichen Beziehung

2. Orientierung am (vorhandenen) Wissen und
Kénnen

3. Bericksichtigung basaler Kompetenzen

4. Kenntnis der Motivation

5. Wissen um die Fahigkeiten zur Handlungsor-

ganisation/ -steuerung

Vorgehen

Die oben genannten Voraussetzungen bertcksich-
tigend, werden bei der Planung zeitgemdafien Un-
terrichts binnendifferenzierte und individualisierte
Lernangebote (Lernform, Materialien, Medien etc.)
eingebunden. Eine individuelle Férderplanung fir
einzelne Lernende ist hierin eingeschlossen (vgl. § 6
VOGSV/§ 5 VOSB). Sie beinhaltet die Analyse - im
Sinne der Beobachtung und Feststellung - der Lern-
ausgangslage (Vorwissen, basalen Kompetenzen,
Lernmotivation und Handlungsorganisation), um
Lern- und Entwicklungsziele daraus abzuleiten.
Das Lernangebot wird dann entsprechend den
Zielen zusammengestellt. Die Ziele werden im

Rahmen eines Férderplangesprdchs besprochen.

Beobachten und Feststellen im professionellen
Kontext beinhaltet mehr als Wahrnehmen und Er-
kennen von Fahigkeiten und Fertigkeiten - es ist
vor allem systematische, aktive und planmaBige
Erfassung von Verhaltensweisen, Lernstrategien
und Lernereignissen. Im Vorfeld ist somit immer zu
klaren, welche Bedingungen (zeitlich, situativ) erfullt
sein muissen, um erfolgreich, umfanglich und aus-

sagekraftig zu beobachten.

Der Blick des Beobachtenden ist starkenorientiert
auf das Entwicklungspotenzial und auf damit ver-
bundene nachste Lern- und Entwicklungsschritte
des Kindes gerichtet. Aus der Beobachtung werden
Rockschlusse fur die Feststellung/Bestimmung
realisierbarer Zielvereinbarungen gezogen. Die-
se werden in einem individuellen Férderplan dem
SMART-Prinzip folgend besprochen und vereinbart.

Der individuelle Férderplan sowie die individuelle
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Foérderplanung sind somit wiederkehrender und im-
plizierter Teil eines Prozesses, bei dem Lehren und
Lernen in einem konkreten und zielgerichteten Be-

grindungszusammenhang stehen.

Ein Férderplangesprdach gehdrt daher ebenso
zum Forderkreislauf, bei dem der Unterrichtsalltag,
wie beschrieben und unter Bericksichtigung der
genannten Voraussetzungen, arrangiert und um-
gesetzt wird. Das Gesprach sorgt fUr Transparenz
und Einbindung aller an der Entwicklung und For-
derung beteiligten Menschen - Erziehungsberech-
tigte, Eltern, Lehrkréfte und gegebenenfalls auch
Therapeut*innen sowie der/die Schiler*in. Eine ver-
trauensvolle und verstehende, konstruktive und ko-
operative sowie vorurteilsfreie Beteiligung aller ist
wesentlich fUr das Gelingen der angestrebten For-
derung. Die Erfahrungen, Kenntnisse und Sichtwei-
sen, aber auch die Méglichkeiten und Grenzen der
Beteiligung, kdbnnen so bei der Planung und Umset-
zung eines Forderkreislaufs Bericksichtigung fin-
den. Die Beteiligung von Sorgeberechtigten/Eltern
traégt hierbei maBgeblich zur Analyse und Feststel-
lung des Ist-Stand bei und gewdhrt Einblick in gege-
benenfalls zusatzlich verfigbare Ressourcen. Dies
tradgt zum einen zur Scharfung und Prdzisierung
von Zielvereinbarungen bei. Zum anderen kénnen
flankierende MafBnahmen zur Zielerreichung durch
mehrere Personen unterstUtzt und begleitet wer-

den.

Eine respektvolle, offene und transparente Bespre-
chung und Abstimmung der Forderplanung tragt
sowohl zum Aufbau und zur Starkung eines Ver-
trauensverhaltnisses als auch zur Verantwortungs-
Ubernahme bei. Hierfor empfiehlt es sich, im Vor-
feld zu klaren, ob es Sprachbarrieren oder andere
Hindernisse gibt und wie diese minimiert werden

konnen.

Zustdndigkeiten

Die Verantwortlichkeit fir den Ablauf des ge-
samten F&érderprozesses muss geklart und fur
alle Beteiligten transparent sein.

Das Erstellen eines Forderplans ist Aufgabe der
Klassenlehrkraft in Zusammenarbeit mit den in
der Klasse arbeitenden Lehrkr&ften, wenn die Klas-
senkonferenz nichts Gegenteiliges festlegt. Unter-
stUtzung und Beratung kann diese von einer Fér-
derschullehrkraft erhalten - dies gilt bereits im
Rahmen sogenannter vorbeugender Maf3nahmen
und bei bestehendem Anspruch auf sonderpdda-
gogische Foérderung. Die Sonderpddagogik kann
mafgeblich zur Ausgestaltung des Férderplans
beitragen und liefert die notwendige sonderpdda-
gogische Erfahrung beispielsweise im Umgang mit
einer vorliegenden Behinderung.

Weitere Aufgabe und Verantwortung der Lehrkraft
ist die Einbindung der Sorgeberechtigten/Eltern in
die geplanten Fordermafinahmen zur UnterstUt-
zung des/der Schiiler*in. Bei guter Zusammenar-
beit lassen sich die vereinbarten Férdermaf3nahmen
gelingend umsetzen und die gesetzten Forderziele
optimal erreichen. Es ist wissenschaftlich erwiesen,
dass die Einbindung der Sorgeberechtigten/
Eltern und weiterer an der Forderung beteilig-
ten Fachkrafte (Lehrkrafte, Sozialpddagog*innen,
Psychologfinnen, Therapeutfinnen usw.) ein we-
sentlicher Garant fir den Erfolg der schulischen
Forderung des einzelnen Kindes darstellt. (vgl.
Grellmann 2023; Beschluss KMK vom 11.10.2018).

Auf schulischer Seite muss dringend ein stérkeres
Bewusstsein dafur geschaffen werden, dass Auf-
falligkeiten und Probleme einzelner Schilerfinnen
nicht auf persénliches Unvermdgen zurtckzufUhren
sind oder willentlich zur Schau gestellt werden. Das
schulischen Umfeld, die Strukturen, die Darbietung
von Lerninhalten und damit einhergehende Anfor-
derungen fUhren haufig zu Lern-Barrieren, die sich

mit gezielter Férderung vermeiden lassen.
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Abbildung vgl. G. Matthes, 2009, S. 26

I.7. DIE PADAGOGISCHE DIAGNOSTIK
ZUR ERHEBUNG DER LERNAUSGANGS-
LAGE

Die Lernvoraussetzungen beim Kind: Behinde-
rung und Nachteil

Schon 2017 ergab die (Langzeit-)Studie zur Gesund-
heit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland
(KIGGS-Studie) des Robert-Koch-Instituts, dass ,ca.
6 % aller Kinder unter 18 Jahren behandlungsbe-
dirftig psychisch krank sind und entsprechende
Diagnosekriterien erftllen® (KIGGS Survey 2017).
Darunter zeigen sich insbesondere sogenannte Im-

pulskontrollstérungen und Angststérungen bei

Kindern oft ab 5 Jahren bzw. mit Schuleintritt. Hin-
zu kommen Stérungen schulischer Fertigkeiten,
die sich mit Schuleintritt manifestieren. ,Hinsichtlich
der Diagnosen innerhalb der Inzidenzkohorte ist
erkennbar, dass insbesondere das hyperkinetische
Syndrom (F90) und Entwicklungsstérungen (F81)
eine grofBe Rolle spielen” (Fegert 2018, S. 31). ,Bei
Differenzierung nach Geschlecht zeigte sich in den
Diagnosegruppen der hyperkinetischen Stérungen

(F90) und umschriebenen Entwicklungsstérungen
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(F81) ein starker Uberhang bei den Jungen, bei den
Diagnosegruppen der Angststorungen (F40-41),
der unipolaren Depressionen (F32; F33; F34.1) und
der somatoformen Stérungen (F45) hingegen bei
den Madchen” (Fegert 2018 S. 32).

Kinder bringen also bei Schuleintritt bereits ver-
schiedenste Dispositionen und Lernvoraussetzun-
gen mit, mit denen sich die Lehrkraft befassen
muss, um das einzelne Kind gut fordern zu kon-
nen. Medizinische Diagnosen und Befundberichte
kdonnen Anhaltspunkte dazu geben, ob und welche
psychische Stérung vorliegt. Sie helfen aber bei der
Feststellung der Lernausgangslage des Kindes nur
begrenzt. Den im schulischen Alltag auftretenden
unterschiedlichen Ausprdgungen einer wie oben
beschriebenen Behinderung oder Stérung kdnnen
Lehrkrafte begegnen, indem sie genau beobachten
und ergrinden, warum ein Kind in einem Lernset-
ting oder bei einer Lernanforderung wie reagiert.
Sie mUssen eruieren, welche Hintergrinde es fur die
Lernschwierigkeiten geben kann, welche unterstUt-
zenden MafBnahmen, Materialien und Medien ein
gelingendes Lernen ermoglichen und wie Barrieren

im Zugang zu Bildung vermieden werden kdnnen.

Das gilt insbesondere fur Kinder im Autismus-
Spektrum, mit ADHS und mit anderen sozialen-
emotionalen Stérungen, die aufgrund ihrer Be-
hinderung bereits eine bestimmte Lernumgebung,
wie z. B. klare Strukturen und einen méglichst vor-
hersehbaren Tagesablauf bendtigen und denen
ihre Behinderung oft nicht auf den ersten Blick an-

gesehen wird..

Individuellen Lernstand erheben

Zum Erfassen der allgemeinen Lernausgangslage
(z. B. beim Arbeits- und Sozialverhalten, Deutsch
oder Mathematik) werden in der Schule in der
Regel standardisierte und fUr Gruppentestungen

geeignete Verfahren verwendet, sogenannte Leis-

tungs- oder Entwicklungstests in den Kernfdchern
Deutsch und Mathematik. Hierzu gehdren bei-
spielsweise die Hamburger Schreib-Probe (HSP
1-10), Wirzburger Leise Leseprobe (WLLP), Ein
Leseverstdandnistest fir Erst- bis Sechstkldssler
(ELFE 1-6 ), Test mathematischer Basiskompe-
tenzen ab Schuleintritt (MBK 1+), Heidelberger
Rechentest (HRT 1-4) usw.

Die Lernverlaufsdiagnostik ist heutzutage vielfach
computergestUtzt und kann die Auswertungsarbeit
im Sinne der quantitativen Analyse fur die durch-
fohrende Lehrkraft erleichtern. DarUber hinaus ist
eine qualitative und individuelle Auswertung seitens
der Lehrkraft anzustreben. Hierbei muss sich der
Fokus auf bereits ausgebildete Kompetenzen und
auf die ndchste Zone der Entwicklung richten. Ab-
schlieffend sind entsprechende Forder- und Lern-

ziele abzuleiten.

Die Forderdiagnostik bei Lese- und Recht-
schreibstérung (vgl. ICD-10, F 81.0) und bei der Re-
chenstéorung (ICD-10, F 81.2) liegt in der Regel in
der Verantwortung der zustdndig-unterrichtenden
(Deutsch-/Mathematik-)Lehrkraft:

Die Feststellung der besonderen
Schwierigkeiten beim Lesen, Recht-
schreiben und Rechnen gehoért zu den
Aufgaben der Schule. Voraussetzung
fUr das Erkennen dieser Lernschwie-
rigkeiten ist die Erhebung der Lernaus-

gangslage. (§ 38 VOGSV)



Bei der Feststellung des aktuellen, individuellen
Lernstandes berUcksichtigt die Lehrkraft die all-
gemeingUltigen Entwicklungsstufen des Schrift-
spracherwerbs und/oder des Rechnen Lernens.
Neben der Einordnung besonderer Schwierigkeiten
durch standardisierte Testverfahren, werden infor-
melle Verfahren hinzugezogen. In Alltagssituationen
sowie in explizit eingerichteten Settings ermittelt die
Lehrkraft durch Beobachtung den sprachlichen,
kognitiven, emotional-sozialen und motorischen
Entwicklungsstand, die Lernmotivation sowie das
individuelle Lernverhalten und Lerntempo des/der
Schiler*in.

Das systematische und pd&dagogisch-analysie-
rende Beobachten der/des Lernenden und ihres/
seines Lern- und Arbeitsverhaltens und gezielte,
vertrauende Gespréche mit dem/der Schilertin
ermoglichen der Lehrkraft in der Regel herauszu-
finden, wo die konkreten Schwierigkeiten liegen.
Die gelingende Beziehung zwischen Lernenden
und Lehrkraft ist dabei wesentlich und unterstUt-
zend. Im Rahmen dieser informellen Verfahren
stellt die Lehrkraft so fest, wo die Stérken und auch
die Schwéchen beim Kind und seiner Lernentwick-

lung im Einzelnen liegen. So l&sst sich die konkrete

Beschreibung der Lernausgangslage einfach be-

,Die Feststellung/Diagnose muss
keinesfalls durch einen standardisierten
Test erfolgen. Informelle Lernstandsermitt-
lungen und strukturierte Beobachtungsbodgen
geben oft besser den nétigen Aufschluss for ei-
nen Forderansatz.” Individuelle Férderung,
HMKB 2017

schreiben. Die Lehrkraft bezieht bereits an dieser
Stelle die Sorgeberechtigten und gegebenenfalls
begleitende auf3erschulische Partner in ihre Ergeb-

nisse mit ein.

Anzustrebende Kompetenzbereiche
auswdhlen

Nach Feststellung der Lernausgangslage werden
moglichst st@rkenorientiert diejenigen Lern- bzw.
Entwicklungsbereiche ausgewdhlt, in denen ein
hoher Forderbedarf besteht. Die spezifische Lern-
ausgangslage des Kindes ist hierbei jeweils mit
den anzustrebenden Kompetenzbereichen abzu-
gleichen. Orientiert an den SMART-Prinzipien sind
vorrangig Lernbereiche auszuwdhlen, die den/die
Schiler*in besonders motivieren, Kompetenzen so-

wie Leistungen erweitern und verbessern kénnen.

Uber die persénliche Motivation des Kindes kénnen
damit auch Ziele platziert werden, die weniger at-
traktiv sind. Neben allgemein relevanten Entwick-
lungsbereichen (sozial, emotional, motivational),
werden zur Férderung nur die Kompetenzbereiche
ausgewdhlt, in denen das Kind mit Blick auf die
Lerninhalte des Lehrplans akut UnterstUtzung be-
notigt. Diese Lernbereiche werden dann in den For-

derplan aufgenommen.

Beispiel fir einen Forderplan eines Kindes
(Tom, 8 Jahre, Klassenstufe 2) im Autismus-
Spektrum

Die aktuelle, festgestellte Lernausgangslage hat in
diesem Beispiel ergeben, dass der Fokus der Forde-
rung vorrangig in den Bereichen der sozial-emotio-

nalen und sprachlichen Entwicklung liegt.

In Verbindung mit den Zielsetzungen steht der Auf-
bau eines aktiveren und kooperativeren Lernver-

haltens:
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Férderziele festlegen

Die Vereinbarung der konkreten Ziele orientiert sich
immer an der ndchsten Lernentwicklungsstufe/-
zone des festgestellten und priorisierten Entwick-
lungsbereichs. Die Zielvereinbarung ist dabei so
zu wahlen und zu formulieren, dass diese eine ad-
dquate und erreichbare Herausforderung darstellt.
Fordern hei3t immer auch fordern.

Eine gelungene Balance zwischen Herausforde-
rung und Machbarkeit in angemessener Zeit mit
leistoarem Aufwand - seitens der/des Lernenden
als auch seitens der begleitenden Lehrkrafte - tragt
entscheidend zur Auseinandersetzungs- und Lern-
bereitschaft wie auch zum Aufbau von Selbstver-

trauen und Selbstbewusstsein bei und sorgt somit

for kontinuierliche und erfolgreiche Lernprozesse.

,Grundsatzliche Forderziele
beziehen sich immer in erster Linie

auf die Férderung der Selbstreflexion

und der Selbsteinschdatzung des Kindes
hinsichtlich seiner Lernprozesse und Lerner-
gebnisse, auf die Férderung des selbststdn-
digen und eigenverantwortlichen Lernens
sowie auf die Férderung der Anstrengungs-
und Leistungsbereitschaft.” Individuel-

le Férderung, HMKB 2017

Férderziele formulieren
Bei der Formulierung der Forderziele ist darauf zu
achten, dass diese positiv, eindeutig und konkret

sind.

Negativbeispiel fUr die Formulierung eines For-
derziels: ,Ich laufe nicht Idrmend durch den Klas-

senraum, wenn die Lehrkraft etwas erklart.”

Positivbeispiel: ,ich bleibe leise an meinem

Platz, wenn die Lehrkraft etwas erkldrt.”

Zwischenziele wdren bei dieser Zielvereinbarung:
Q) ,Ich bleibe leise (darf mich aber weiterhin im
Raum bewegen).”

b) ,lch bleibe am Platz (darf aber weiterhin Ge-

rdusche verursachen).”

Wichtig:

Hier ist lediglich das leise am Platz bleiben das
Ziell Ein weiteres zusatzliches Ziel wére dann zum
Beispiel eine Zielvereinbarung fur aktives und auf-

merksames Zuhoren.

Die Forderziele sollten die Indikatoren fUr die Zieler-
reichung beinhalten, damit sie als Ziele auch praxi-
sorientiert reflektiert und evaluiert werden koénnen.
Zur Vereinbarung von Zielen gehoért auch die ver-
bindliche Terminierung, bis zu welchem spdtesten

Zeitpunkt fur das Ziel trainiert wird.

Bei Kindern mit einer niedrigen Frustrationstoleranz
ist es sinnvoll, den zeitlichen Rahmen kurz zu halten
und Zwischenziele zu formulieren, an denen erfolg-
reiches Uben deutlich wird (vgl. SMART - spezifisch,
messbar, attraktiv, realistisch, terminiert, s. Uber-
sicht S. 11).
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Unterstitzende FérdermaBnahmen

vereinbaren

Mit Blick auf die formulierten Ziele sind passende
unterstitzende FérdermaBnahmen anzudenken,
die ein Uben und Erreichen des jeweiligen Ziels er-

maoglichen.

Diese werden ebenfalls so konkret, eindeutig und
praktikabel formuliert, dass sie sich im unterrichtli-
chen Alltag in moglichst vielen Lernsettings einfach
planen lassen. Wesentliches Kriterium hierbei ist,
dass der/die Schulertin zahlreiche Chancen zum
Uben der Ziele erhalt.

Zudem sollte (je nach Vermogen/Kompetenz) die/
der Lernende vorbereitend darauf aufmerksam
gemacht werden, in welchen konkreten Situationen

sich ein Uben innerhalb einer Lernsituation anbietet.

1.8. DAS FORDERPLANGESPRACH

Wenn eine Lehrkraft feststellt, dass es fir eine*n
Schilerin wichtig ist, einen individuellen Forder-
plan zu erstellen, um seine/ihre Teilnahme zu stér-
ken und préventiv zu handeln, ist es von Anfang an
entscheidend, dass das Kind und seine Eltern oder
Sorgeberechtigten aktiv einbezogen werden. Diese
sind Uber die Forderplanung, die Zielvereinbarun-
gen und damit verbundene Maf3nahmen des For-
derplans zwingend in Kenntnis zu setzen und an-

zuhoren.

Esist jedoch ratsam, darauf hinzuarbeiten, dass alle
Beteiligten gleichberechtigt teilnehmen. So entsteht
eine deutlich bessere (gegenseitige) Akzeptanz und
eine hohere Bereitschaft zu gemeinsamer Verant-

wortungsUbernahme. Zustimmung, Eingebunden-

Ziel: ,Ich bleibe leise an meinem Platz, wenn

die Lehrkraft etwas erkldrt.”

Unterstitzende FérdermaBnahmen:

. In der Planung des Unterrichts/Lernsettings
maximal funfminutige frontale Erklar-Situati-
onen four die Lerngruppe/eine Kleingruppe/...
bericksichtigen.

. Zu Stundenbeginn den/die Schiler*in anspre-
chen und an das vereinbarte Ziel erinnern.

. Abhdangig von den Handlungssteuerungs-
kompetenzen der/des Lernenden gegebe-
nenfalls ein ,geheimes Zeichen” vereinbaren,
mit dem der/die Schuler*in direkt vor und in
der Situation auf die Ubungsméglichkeit auf-

merksam gemacht wird.

heit und Mitwirkung sind wesentliche Ressourcen
fOr die Kompetenzerweiterung und den Lernerfolg

des Kindes.

Das Forderplangespréch kann wie folgt stattfinden:

. mit den Sorgeberechtigten/Eltern

. mit den Sorgeberechtigten/Eltern und dem/
der Schiler*in

. mit allen an der Entwicklung beteiligten Per-
sonen im Rahmen einer Férderplankonferenz

Es ist grundsatzlich zu entscheiden, wel-

chen Zweck das Foérderplangespréch verfolgt.

Soll es lediglich dazu dienen, die Sorgeberechtig-

ten/Eltern zu informieren und ihre Vorschldge an-

zuhoéren? (s. § 6 VOGSV/§ 5 VOSB) Oder dient es

einer gleichberechtigten, kontinuierlichen Zusam-



menarbeit, bei der die auflerschulischen Akteure
regelhaft als Unterstitzung fir die schulische Arbeit
eingebunden werden (vgl. unten Kap. Ill.2 Einbezug

aufderschulischer Unterstitzung)?

Das Foérderplangespréch findet bestenfalls mit al-
len an der Erziehung, Bildung und Férderung be-
teiligten Personen statt. Gegenseitiger Respekt und
gegenseitige Wertschatzung der verschiedenen
Expertisen und eine positive, starken- und ressour-
cenorientierte Grundhaltung sind essenziell fur er-
folgreichen Austausch. Resilienz-Faktoren der ein-
zelnen Beteiligten sind dabei ebenso in den Blick zu
nehmen, wie auch die Wirksamkeit der persdnlichen
und sozialen Bezugspunkte im Leben des Kindes zu
beriUcksichtigen ist.

Im Rahmen des Férderplangesprdachs wird der
aktuelle Ist-Stand in den verschiedenen Lebens-
bereichen dargestellt und daran orientiert werden
Zielsetzungen, Mafinahmen, damit verbundene
Aufgaben und Terminierungen verbindlich bespro-
chen, Zustandigkeiten abgestimmt und schriftlich
fixiert. Eine verbindliche Verantwortungsibernah-
me kann seitens der begleitenden Lehrkrafte, aber
auch durch die Sorgeberechtigten/Eltern, die Teil-

habeassistenz oder andere Fachkrafte erfolgen.

Zum Abschluss des Gesprichs werden die
Vereinbarungen von  der

Lehrkraft, den

hauptverantwort-
lichen Sorgeberechtigten/El-
tern und dem/der Schilertin unterschrieben.
Im optimalen Fall vereinbaren die Beteiligten gleich
einen Folgetermin fur die Reflexion der Vereinba-
rungen, Umsetzungen und Fortschritte sowie die

FortfOhrung und weitere Planung der Férderung.

Vor dem Férderplangesprdch

1. Einhalten der Einladungsfrist (mindestens 10
Tage vor dem Termin)
» schoéner ist eine telefonische Vorbespre-

chung oder eine gemeinsame Termin-

findung mit digitalen Moglichkeiten (z. B.
DSGVO-konform mit Nuudel.de)
2. Transparente Darstellung des Anlasses und
des Ziels des Gesprdachs
3. Auswahl der Teilnehmenden

» die Liste der Eingeladenen sollte im Sinne
der Transparenz allen zugdnglich sein

» dabei ist zu bericksichtigen, in welcher
Funktion, Expertise und Verantwortung die-
se eingeladen werden

4. Kilaren, ob ein/e Dolmetscher*in bendtigt wird
und diese/n rechtzeitig organisieren.

» Die Organisation erfolgt (immer in gegen-
seitiger RuUcksprache) durch betroffene
Teilnehmende (in der Regel sind es die Sor-
geberechtigten/Eltern) selbst. Hierzu kann
eine volljahrige Person aus dem Familien-
oder Bekanntenkreis ausgewdhlt werden,
die das Vertrauen der Person geniefdt.

» Wichtig ist in jedem Fall, dass dem Kind/
den betroffenen Teilnehmenden hierdurch
eine gleichberechtigte Teilnahme an dem

Gesprach moglich ist.

Kurz vor & wdhrend des Férderplangesprdchs
1. Vorbereitung des Gesprdchsraums

» Zu vermeiden sind ,konfrontierende” Sitz-
anordnungen, die wie eine Gerichtsver-
handlung anmuten.

» Optimaler Weise sollte immer eine Ge-
sprachsrunde, bei der sich alle Beteiligten
in die Augen schauen kénnen, eingerichtet
werden.

» Ziel sollte dabei immer das Schaffen einer
fUr Alle angenehmen Gespréachsatmosphd-
re sein.

2. Stérungen von auBen vermeiden

3. Rollen und damit verbundene Zustandigkeits-
bereiche und Verantwortlichkeiten der Be-
teiligten klaren

4. Moderation und Protokollverantwortung
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klaren

» die Gesprdachsleitung sollte bei der haupt-
verantwortenden Lehrkraft liegen

» bereitet es dieser Schwierigkeiten, so kann
eine mit der Tagesordnung und den Inhal-
ten vertraute Person (Kolleg*in) dies Uber-
nehmen

» Ziel ist immer eine objektiv-sachliche und
respektvolle Moderation

» das Protokoll sollte moglichst von einer
schulinternen Person Gbernommen werden,

die nicht in der Hauptverantwortung steht.

Protokoll und Férderplan

1.

Nebeninformationen und der stattfindende
Austausch zum Ist-Stand werden extra im Sin-
ne eines Ergebnisprotokolls dokumentiert.

Zielvereinbarungen, Maf3nahmen, Verant-
wortlichkeiten sowie zeitliche Vereinbarungen
werden in den soweit mdglich vorbereiteten
Forderplan aufgenommen ergdnzt oder
angepasst. Auch die Moglichkeit, ein Férderziel

zurUckzustellen, besteht jeder Zeit.

Gesprdchsablauf

1.

Begrifiung und Vorstellung der beteiligten
Personen durch die Gesprachsleiterin/den Ge-
spréchsleitung
kurze Darstellung des Zwecks und des Ziels
der Zusammenkunft inklusive Vorstellung des
geplanten Gesprdachsverlaufs
» dient der allgemeinen Transparenz und gibt
den einzelnen, unterschiedlich emotional
beteiligten Personen - vor allem dem/der
Schiler*in - Sicherheit
zusammenfassender Uberblick der schuli-
schen Beobachtungen, Erfahrungen, diag-
nostischen Feststellungen zum Lern- und Ent-
wicklungsstand (moglichst kompetenz- und
starkenorientiert) sowie des Lernverhaltens

des/der Schiler*in durch die hauptverantwort-

10.

n.

12.

liche Lehrkraft

» dabei sind die aktuellen, fur die Férderpla-
nung und Zielvereinbarung relevanten Fest-
stellungen zu fokussieren!

der/die betroffene Schilerin sollte immer die

Moglichkeit haben, nachzufragen oder ihre/

seine Sicht einzubringen.

Beschreibung und Ergénzung von Beobach-

tungen und Erfahrungen im hé&uslichen, au-

Berschulischen Bereich seitens der Sorgebe-

rechtigten/Eltern

Beschreibung und Ergénzung desselben ggf.

durch Therapeut*innen o. A.

Beschreibung und Ergénzung o.g. durch weite-

re beteiligte Lehrkrafte

Vorstellen und Ausgestalten der (vorbereite-

ten) Forderziele

Vereinbaren unterstitzender MaBnahmen

und klaren der Verantwortlichkeiten

Unterschreiben der Férdervereinbarungen

durch Schuler®in, Sorgeberechtigte/Eltern und

hauptverantwortliche Lehrkraft

Vereinbaren eines neven Termins zur Reflexi-

on und Fortsetzung der Férderplanung

Abschluss und Verabschiedung

,So sollte ein optimales

Foérdergeprach aussehen!”




1.9. UMSETZUNG, ZWISCHENBILANZ/
EVALUATION UND FORTSCHREIBUNG
DES FORDERPLANS

FUr eine gelingende Umsetzung der Forderziel-
vereinbarungen sollten die zu Ubenden Ziele in
der Version fir die Hand des Kindes aufbe-
reitet und in jeder Lernsituation als Erinnerung
ausgedruckt for die Lernende/den Lernenden
verfigbar sein (z. B. als Merkzettelchen in der
Stifttmappe oder sichtbar am Arbeitsplatz etc.).
Sinnvoll ist zu Beginn der Arbeit an einem neuen
Forderziel immer eine enge, situationsvorberei-

tende Besprechung der Trainingsmoglichkeiten.

Als unterstUtzende MafBnahme kann der geplante
Stundenverlauf mit Piktogrammen oder Stichwor-
ten, die die einzelnen Unterrichtsphasen darstellen,
transparent gemacht werden. Das hilft nicht nur
dem einzelnen Kind mit Férderplan, sondern unter-
stOtzt die Lernenden sich zu fokussieren, sich ihre
Aufmerksamkeit und Konzentration einzuteilen und
zum Beispiel auf Nebentatigkeiten zu verzichten.
Je langer ein/e Schiler*in ein Ziel trainiert, um so
selbststandiger sollte dies erfolgen. Die anfénglich
vorbereitende Unterstitzung wird sukzessive zu-
rickgenommen. Ubungssituationen kénnen zu-

nehmend komplexer gestaltet werden.

Im Anschluss an eine Ubungsmaéglichkeit erfolgt zu
Beginn engmaschig und moglichst zeitnah eine kur-
ze Reflexion des Ubens. Dabei liegt der Fokus auf
gelungenen, erfolgreich bewadltigten Situationen.
Eine Reflexion von gegebenenfalls missglickten
Versuchen ist kontraproduktiv, verhindert den Auf-
bau eines positiven Selbstversténdnisses und kann
z. B. ungewinschte Verhaltensweisen beginstigen.
Auch hier wird die Haufigkeit der Reflexion sukzes-
sive auf ein Minimum reduziert, wenn das Uben

zunehmend erfolgreich ist.

Zu dem im Forderplan festgelegten Zeitpunkt
wird der bis hierhin erreichte individuelle Lern- und
Entwicklungsstand mit Blick auf die vereinbarten
Zielsetzungen evaluiert. Zum einen richtet sich
der Blick dabei auf die Verdnderungen und Fort-
schritte der/des Lernenden. Zum anderen dient es
auch der Prufung der Passgenauigkeit der einzel-
nen Zielvereinbarungen und unterstUtzenden Maf3-
nahmen, um Forderziele sowie unterstiutzenden
MaBnahmen zu modifizieren, zu verwerfen oder
neu zu entwickeln.

Bestenfalls treffen sich alle am Lernen und an
der Entwicklung beteiligten Personen, wie verab-
redet, im Rahmen eines Fordergespréchs/einer
Forderkonferenz. Der nun aktuelle Lern- und
Entwicklungsstand wird beschrieben und in ei-
nem neuen Fdrderplan im Sinne der Fortschrei-
bung dokumentiert. Damit verbundene weiter zu
Ubende, modifizierte und/oder neue Zielverein-
barungen sowie unterstitzende MaBnahmen

und Verantwortlichkeiten werden festgehalten.

FUr Ziele, die weiterhin priorisiert zu trainieren sind,
ist eine Hervorhebung/Markierung empfehlens-
wert. Es ist hilfreich, die flankierenden - vorberei-
tenden, begleitenden und reflektierenden - Maf3-
nahmen und Verantwortlichkeiten so konkret und
verbindlich wie moglich im Kreis der UnterstUtzen-

den zu kommunizieren.

Ein funktionierendes, verldssliches Netzwerk un-
terstUtzt sowohl den/die Lernende*n als auch die
Lehrkraft beim Trainieren und Erreichen auch
schwieriger Zielsetzungen. Erreichte Ziele werden
nicht im neuen Plan aufgefUhrt, um die Planung

Ubersichtlich zu halten.
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Il. Forderplanung mit
Bezug zum Lehrplan bzw.
Bildungsgang

Bei allen Darstellungen, Uberlegungen und Hinwei-
sen in diesem Kapitel fur eine gelingende schulische
Foérderplanung, wird optimaler Weise davon ausge-
gangen, dass der/die Schulertin in ein inklusives
Lernsetting in einer allgemeinbildenden Schule in
eine heterogenen Lerngruppe eingebunden ist und
in diesem Kontext bestmoglich begleitet, geférdert

und gefordert wird.

Der Lehrplan des Bildungsgangs dient als Rahmen,
der bestimmt, welche Foérdermaoglichkeiten beste-
hen und welche Mittel, Hilfen und Mafnahmen in
Anspruch genommen werden kdénnen. Eine indi-
viduelle Forderplanung ist daher immer auf den
Bildungsgang abzustimmen, aber gleichzeitig ist
es notig, die individuellen Fahig- und Fertigkeiten,
Bedarfe, Bedirfnisse und Interessen des Kindes
zu berUcksichtigen. Denn eine gezielte Férderung
muss immer dort ansetzen, wo das Kind gerade

steht.
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Ein Lehrplan ist eine Ubersicht Uber Lern-
und Lehrziele wie auch Lehrinhalte, aufge-
schlusselt nach  Schulform/Bildungsgang,
Fach und Klassenstufe. Er gibt vor, welche
Kompetenzen und Lernziele, bezogen auf
einen Lerninhalt, Schilerinnen und Scho-
ler am Ende einer Klassenstufe jeweils er-
worben haben mussen, um ihre schulische
Ausbildung erfolgreich zu durchlaufen und
abzuschlieBen. Lern- und Entwicklungsziele
beschreiben in diesem Kontext den anzu-

strebenden Kompetenzzuwachs eines Ler-

nenden, mit Fokus auf einen bestimmten
Lerninhalt. Der Lehrplan definiert, welche
Kompetenzen und Fahigkeiten ein/eine
Schuler*in entwickeln muss, um ein bestimm-
tes Bildungsziel zu erreichen, und er gibt die
Richtlinien vor, die es dem/der Schiler*in er-
moglichen, die notwendigen Fahigkeiten zu
erwerben. Lehrziele hingegen beschreiben,
welche Ziele eine Lehrkraft mit Hilfe ausge-
wdhlter Unterrichtsthemen erreichen moch-
te. Als Unterrichtsziel bezeichnet man dabei

die Kombination von Lehr- und Lernzielen.

Bei den nicht lernzielgleichen Bildungsgdngen,
die mit der Feststellung der Forderschwerpunkte

Lernen und geistige Entwicklung verbunden sind,

spielt die UnterstUtzung der Sonderpddagogik

eine maf3gebliche Rolle: Hier liegt bereits eine for-

derdiagnostische Stellungnahme vor, in der ...

. alle vorliegenden Informationsquellen zu
einem umfassenden und mehrperspektivi-
schen Bild der Schilerin oder des Schilers
zusammengefthrt werden [sollen]. Auf der
Grundlage der Darstellung bisheriger vor-
schulischer, schulischer und auf3erschuli-
scher FordermaBnahmen unter Einbezug

vorhandener Gutachten, Berichte und indivi-

dueller Férderplane, der aktuellen Lernaus-
gangslage und schulischen Leistungen so-
wie der Ergebnisse der eigenen Erhebungen
mittels informeller und standardisierter Test-
verfahren wird nach Anhérung der Eltern ein
Vorschlag zur Empfehlung Uber Art, Umfang
und Organisation der weiteren Férderung
formuliert. (Erlass HMKB, 13.10.2021)
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FORDERPLANUNG IM FORDERSCHWER-
PUNKT UND BILDUNGSGANG LERNEN

Nach dem Lehrplan der Schule mit Férder-
schwerpunkt Lernen hat die Foérderplanung einen
engen Bezug zu den Lehrplénen der allgemeinbil-
denden Schulen (Grundschule wie auch Hauptschu-
le) zu berUcksichtigen. Denn eine Ruckfihrung in
den Bildungsgang der allgemeinen Schule ist anzu-

strebendes Ziel.

Mit der Zuschreibung des Bildungsgangs Lernen er-
halt der/die Schiler*in die Maglichkeit hiermit ver-
bundene relevante Lerninhalte, den eigenen Lern-
und Entwicklungsstand beriUcksichtigend und im
eigenen Tempo, zu erschlieffen und entsprechende
Kompetenzen aufzubauen.

FUr jede*n Schiler*in sind im individuellen Férder-
plan die Ziele festzuhalten, die von ihr/ihm aktuell,
relevant und in angemessener Zeit erreichbar
sind. Dabei dient der Lehrplan der Schule fur Lern-

hilfe als Orientierungsrahmen.

Oberstes Ziel einer kontinuierlichen Férderplanung
ist immer die Befahigung des/der Schiler*in zur
erfolgreichen Beschaftigung und Auseinanderset-
zung mit den Lernzielen der Regelschule. Diesem
folgend, empfiehlt es sich, Leistungsbeurteilungen
mit zunehmendem Selbstbewusstsein, Verstandnis
und Alter des/der Schiler*in an die Beurteilungskri-

terien der Regelschule anzugleichen.

Hierbei sollte eine sukzessive Anndherung an die
Lernziele des Lehrplans, der als Grundlage fur die
Leistungsbewertung dient, anvisiert werden. Der
Schwerpunkt wird von der Beurteilung des indi-
viduellen Lernzuwaches, gemessen an den Ziel-
vereinbarungen des individuellen Foérderplans,
zunehmend auf die Beurteilung der allgemeinen
Lern- und Entwicklungsziele des Regel-Lehrplans

verlagert.

Padagogische Férderung an der Schu-
le fUr Lernhilfe orientiert sich an den
Bildungszielen der Grund- und Haupt-
schule, bericksichtigt aber gleicher-
mafien die individuellen Fa&higkeiten,
Fertigkeiten und die Lebenswirklichkeit
der Schulerin und des Schulers. Dieser
so definierte eigene Auftrag erfordert
eine entwicklungsbezogene Didaktik,
die individuelles Lernen und zieldiffe-
rentes Unterrichten realisierbar macht.
Das besondere Ziel und die Méglichkeit
einer RUckfUhrung in die allgemeine
Schule, vornehmlich in den Bildungs-
gang Hauptschule, machen es not-
wendig, die Lehrplane der Schule for
Lernhilfe in den einzelnen Unterrichts-
fachern und Lernbereichen thematisch
so auf den Rahmenplan Grundschule
und die Lehrpléne des Bildungsgangs
Hauptschule zu beziehen, dass ein
maoglicher Ubergang in die allgemeine
Schule erleichtert wird. In den Fdllen,
in denen ein solcher Ubergang ange-
strebt werden kann, ist der individuel-
le Forderplan der einzelnen Schuilerin
oder des einzelnen Schilers unmittel-
bar am Plan der allgemeinen Schule
und gegebenenfalls am Abschlusspro-
fil der Hauptschule zu orientieren.

(vgl. Lehrplan der Schule mit dem For-
derschwerpunkt Lernen, HMKB 2009,
EinfUhrung, S. 8-10)




Fokus Férderschwerpunkte Deutsch

und Mathematik

Da in den Fachern Deutsch als auch Mathematik for
alle Lernbereiche und schulischen Facher relevante
Basiskompetenzen vermittelt werden, empfiehlt es
sich, diese beiden in den Blick zu nehmen und ihnen

bei der Planung von Férderzielen besondere Auf-

merksamkeit zu widmen.

,Die heterogenen Lernvorausset-
zungen und ForderbedUrfnisse der Schi-
lerinnen und Schiler erfordern eine weitge-
hende Differenzierung und Individualisierung
der sonderpédagogischen FoérdermafBnahmen
innerhalb einer Lerngruppe.” Lehrplan
Lernen, HMKB 2009, Deutsch, S. 8

Bei einer Forderplanung im Foérderschwerpunkt

Lernen sind im Fach Deutsch zum einen die indi-
viduellen schriftsprachlichen F&hig- und Fertigkei-
ten des/der Schulertin einzuschatzen und zu be-
ricksichtigen. Zum anderen sollen Lerninhalte und
Lernziele der allgemeinbildenden Schule im Fach
Deutsch angestrebt werden, die eine Leistungsbe-
urteilung ermaoglichen. Daran orientiert sind Forder-
ziele auszumachen.

Dem Lehrplan Lernen - Deutsch folgend, soll eine
Leistungsbeurteilung dauerhaft ermutigen und

Selbstbewusstsein starken.

Bei der Konzeption und Organisation von Lernset-
tings empfiehlt es sich daher, ein ausgewogenes
Angebot moUndlicher Beteiligungsformen, schrift-
licher, praxis- und handlungsorientierter wie auch

kreativer Aufgabenformate zu bericksichtigen.

In der Foérderplanung kann fur die Leistungsbeur-
teilung eine entsprechend stdrkenorientierte Ge-
wichtung der Aufgabenformate vereinbart werden,
die den individuellen Fahig- und Fertigkeiten entge-

genkommen.

Bei Schilerinnen und Schilern mit son-
derpédagogischem Férderbedarf ist
im Rahmen der Leistungsbeurteilung
besonders darauf zu achten, dass sie
zur daverhaften Ermutigung und
Starkung des Selbstwertgefihls
beitragt.

Grundlage der Leistungsbeurteilung ist
ein breites Spektrum aller erbrachten
Leistungen im Deutschunterricht. Dazu
gehdren neben den muondlichen und
schriftlichen Leistungen auch alle prak-
tischen Beitréige zum Unterricht, wie
z. B. eine Wandzeitung gestalten, eine
Klassenbucherei verwalten, eine Pinn-
wand gestalten und auf dem neuesten
Stand halten, Hilfs- und Arbeitsmittel
zum Deutschunterricht verwalten und
benutzen. (Lehrplan Lernen, HMKB
2009, Deutsch, S. 9)
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Aktuellen mathematikdidaktischen Modellen
folgend sind nicht isolierte Fertigkeiten zu
vermitteln, sondern grundlegendes Verste-
hen der Inhalte, fundamentale Denktdtigkei-
ten und geistige Techniken (mathematical
literacy). Das aufzubauende mathematische
Wissen in der Schule fir Lernhilfe muss zu
mathematischer Kompetenz fUhren, die sich
in einem verstehenden Umgang mit Mathe-
matik und in der F&higkeit ausdrickt, Ma-
thematik als Werkzeug im Alltagshandeln
einzusetzen. Allein die Bereitstellung ma-
thematischer Begriffe und Verfahren reicht
dazu nicht aus, vielmehr muss der verste-
hende Umgang mit den Inhalten selbst Ge-
genstand des Lernens sein. (Lehrplan Ler-
nen, HMKB 2009, Mathematik, S. 3)

FUr die Anbahnung von Lernprozessen von
Schilerinnen und Schilern mit sonderpdd-
agogischem Foérderbedarf sind curriculare
Hilfen erforderlich, die sowohl das Gemein-
same der Lernstrukturen als auch das Be-
sondere der Lernprozesse bericksichtigen,
die unter erschwerten Bedingungen verlau-
fen. Der Unterrichtsprozess richtet sich in
erster Linie an der Lernausgangslage der
Schilerinnen und Schiler aus, wobei neues

Wissen und Kénnen mit den bereits vorhan-

denen Erkenntnissen verbunden werden
muss, so dass ein immer kompetenteres

Handeln ermoglicht wird.

Den besonderen Lernbedingungen und

Lernweisen von Schilerinnen und Schilern,

die Schwierigkeiten bei der Aneignung ma-

thematischer Einsichten, Fahigkeiten und

Fertigkeiten haben, missen dem Lehrplan

und Unterricht gerecht werden durch

» die Feststellung der Lernausgangslage
und Erarbeitung der noch fehlenden
Lernvoraussetzungen vor jedem neuen
Lernschritt;

» die verstarkte Motivation (Bezug zur Le-
benswirklichkeit, Vermeidung von Uber-
oder Unterforderung);

* den prazisen didaktisch-methodischen
Aufbau und konsequente Orientierung
an der Sachstruktur des Lerngegen-
stands, durch die Niveaustufen des
Lernprozesses und das Ermoglichen
von Generalisierungen;

+ die individuell bemessenen Ziel- und
Zeitvorgaben und die Berucksichtigung
erschwerter Aneignungsprozesse.

(Lehrplan Lernen, HMKB 2009, Mathematik,

S.4und5)

Mit Blick auf das Fach Mathematik steht bei der
Foérderplanung und Unterrichtsgestaltung also der
Aufbau und die Stérkung mathematischer Kom-
petenzen im Vordergrund, die zur Bewdltigung le-

bensweltlicher, alltdglicher Situationen befdhigen.

Bei der Konzeption und Organisation von Lernset-

tings empfiehlt es sich daher, wie in Absatz Deutsch

(s. 0.) beschrieben zu verfahren.




FORDERPLANUNG IM FORDERSCHWER-
PUNKT UND BILDUNGSGANG GEISTIGE
ENTWICKLUNG (GE)

Der Bildungsgang GE ist fur Kinder und Jugendli-

che mit geistiger Behinderung vorgesehen.

Aufgabe im Férderschwerpunkt geisti-
ge Entwicklung ist es, bei Kindern und
Jugendlichen mit geistiger Behinde-
rung die kulturelle und gesellschaftli-
che Teilhabe anzustreben, indem Schi-
lerinnen und Schilern Kompetenzen
und Kulturtechniken vermittelt werden,
die sie befahigen, selbstbestimmt sozi-
ale BezUge mit zu gestalten und zur ei-
genen Existenzsicherung beizutragen.
(§ 50 Abs. 3 HSchG)

Der Lehrplan zielt darauf ab, die individuelle Ent-
wicklung der Schilerfinnen mit geistiger Behin-
derung zu férdern und ihre Selbststéndigkeit und

Selbstbestimmung zu starken.

Ein Schwerpunkt des Lehrplans liegt dabei auf der
Vermittlung von Schlisselqualifikationen wie Kom-
munikationsfahigkeit, sozialer Kompetenz, Selbst-
regulation und lebenspraktischen Fertigkeiten. Die
Lern- und Leistungsbereitschaft der Schilerfinnen
soll gestdrkt und sie sollen dazu ermutigt werden,
ihre individuellen Fahigkeiten und Interessen zu ent-

decken und weiterzuentwickeln.

Wesentliches Ziel des Lehrplans ist es, die gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Schilerfinnen mit geistiger
Behinderung in allen Bereichen des gesellschaft-

lichen Lebens zu férdern. Ubergeordnetes Ziel ist,

den Schilerinnen mit geistiger Behinderung um-
fangliche berufliche Orientierung zu erméglichen,
um ihnen zu einer selbstbestimmten Teilhabe am

Arbeitsleben zu verhelfen.

Unterricht und Erziehung in diesem
Bildungsgang [geistige Entwicklung]
bericksichtigen die individuelle Lern-
ausgangslage in besonders starkem
Mafle. Sie tragen zur aktiven kultu-
rellen und gesellschaftlichen Teilhabe
bei und ermoéglichen den Erwerb von
Kompetenzen und Kulturtechniken, die
die Schulerinnen und Schiler nach ih-
ren Maglichkeiten befahigen, selbstbe-
stimmt soziale BezUge mit zu gestalten
und zur eigenen Existenzsicherung bei-
zutragen. (vgl.: Webseite HMKB, 2024)

Dem folgend ist die Planung und Organisation von
Lernarrangements an den individuellen und jewei-
ligen Fahigkeiten der Schilerfinnen zu orientieren.
Da Schilerfinnen mit Forderschwerpunkt geistige
Entwicklung bis heute in der Mehrzahl keinen Schul-
abschluss erwerben, fuhrt deren beruflicher Weg
fast ausschliefllich in eine Werkstatt fUr behinderte
Menschen (WfBM) bzw. in eine Tagesférderstatte.

Selbstbestimmtes Leben bleibt somit Utopie.

Folgt man jedoch der Prémisse des Hessischen
Ministeriums fUr Kultus, Bildung und Chancen und
dem Grundgesetz Artikel 7 in Verbindung mit Arti-
kel 2 (Art. 7 in Verb. mit Art. 2 GG), so sind im Sin-
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ne groBtmoglicher Teilhabe sowie einer optimalen
Forderplanung und Unterrichtsgestaltung immer
der (mindestens) ndchst hdhere Bildungsgang
und die Lehr-/Lerninhalte der allgemeinbildenden

Schulen im Blick zu behalten.

Die Kinder und Jugendlichen haben ein Recht auf
den gleichberechtigten Zugang zu allen wichtigen
Bildungsthemen unserer Gesellschaft. Menschen
mit geistiger Behinderung haben die gleichen bir-
gerlichen Rechte und Pflichten und Uben diese in
unserer demokratischen Gesellschaft gleichrangig
aus. Schule muss demnach immer dazu befahigen,
eigenverantwortlich und selbstbestimmt agieren zu
konnen. Dies bedeutet, dass die laut Lehrplan der
allgemeinen Schule zu vermittelnden Lehr-/Lernin-
halte, den Fahigkeiten und Moglichkeiten der/des
Lernenden entsprechend, in Quantitat und Qualitat
so gestaltet (differenziert) werden, dass Lernen ge-

lingt - gerade mit Blick auf die Facher Deutsch und

Mathematik und die darin zu vermittelnden Basis-

kompetenzen (vgl. S. 29).

FUr eine gelingende Teilhabe und Lebensgestal-
tung sind in unserer heutigen Welt zudem Kennt-
nisse der englischen Sprache sowie der Umgang
mit digitalen Medien wesentlich - auch das ist bei
der Foérderplanung zu beachten. Férderplanung im
Bildungsgang GE in der allgemeinen Schule kann
sich deshalb nicht darauf beschranken, nur einzel-
ne lebenspraktische Kompetenzbereiche wie zum
Beispiel den der Selbstversorgung (Obstsalat oder
a@hnliche Speisen zubereiten und Schuhe binden)
oder der Gesundheitsversorgung (Toilettengang

oder Handewaschen) ins Auge zu fassen.

Vielmehr sind die Kulturtechniken Lesen und Schrei-
ben und Rechnen im Sinne mathematischer Grund-

fertigkeiten zu férdern.

.1

I1.1. DIFFERENZIERUNGS- UND
LERNFORMEN IM UNTERRICHT -
WEGBEGLEITER GELINGENDER
FORDERPLANUNG

Binnendifferenzierung

.. oder auch innere Differenzierung meint die indi-
viduelle Férderung einzelner Schuilerfinnen inner-
halb einer bestehenden Lerngruppe. Der produkti-
ve Umgang mit Heterogenit&t und der Profit durch
Vielfalt stehen im Zentrum. Das Zusammenkom-
men verschiedener Fdhigkeiten und Begabungen,
der (ko-)konstruktive und kooperative Umgang
mit dem Wissen und den Interessen innerhalb ei-
ner Lerngruppe wird als Chance fUr Austausch und
Kompetenzerweiterung begriffen.

Die Lehrkraft plant, organisiert und gestaltet den

Unterricht/Lernarrangements so, dass die BedUrf-
nisse der einzeln Lernenden jeweils bertcksichtigt
werden, indem eine klassisch frontale Vermittlung
von Lerninhalten vermieden wird zugunsten ver-
schiedener aktivierender, Kommunikation und so-
ziale Interaktion beinhaltende Lernangebote, diffe-

renzierten Materialien und kooperativen Methoden.

Der eigentliche Lehr-/Lerninhalt wird in der Pla-
nung und Organisation sachanalytisch, didaktisch

und methodisch durch die Lehrkraft unter die Lupe



genommen und maoglichst ganzheitlich auf dessen
vielfaltigen Aspekte und Lernchancen beleuchtet.
Eine inhaltliche Reduktion auf relevante Aspekte
for alle am Lernen Beteiligten ist moglich, um ein
bestmogliches ,Lernen durch Kooperation am ge-
meinsamen Gegenstand® im Sinne eines von- und
miteinander Lernens zu ermaéglichen. (vgl. G. Feuser
2013)

Werden Lerneinheiten/Unterricht unter Bertcksich-
tigung der Mdglichkeiten zur Binnendifferenzierung
und des Lernens am gemeinsamen Gegenstand
geplant, bedeutet dies fir die Lehrkraft eine zeitin-
tensive Planung und Vorbereitung der Lerninhalte.
Hierzu gehort das Formulieren offener und diffe-
renzierender Aufgabenformate unter BerUcksichti-
gung der individuellen Fahig- und Fertigkeiten der
Lernenden ebenso wie die Transparenz Uber die
Lernoptionen und -ziele. In der DurchfUhrungspha-
se macht sich das zuvor geleistete Zeitinvestment
in die Planung aber positiv bemerkbar, da eine Pla-
nung einzelner Unterrichtsstunden im klassischen

Sinne entfallt.

Die Férderung der einzelnen Schulerin
und des einzelnen Schilers ist Prinzip
des gesamten Unterrichts und Aufga-
be der gesamten schulischen Arbeit.
Jedes Kind soll mit anderen Kindern
zusammen und auch durch sie gefor-
dert werden. (§ 2 VOBGM)

Weiterentwicklung zur Lernbegleitung
Zu der Planung gehért zudem eine bewusste Ver-
dnderung der Rolle als Lehrkraft. Die Lehrkraft

ist nicht mehr Hauptperson vorne an der Tafel, die

mit mdglichst viel Witz und Charme, aber voller

Ernsthaftigkeit die im Lehrplan vorgeschriebenen
Lehrinhalte vermittelt, wahrend den Lernenden eine
aufmerksam zuhorende, ,konsumierende” Rolle zu-
kommt. Die Rolle der Lehrkraft wird im Kontext
(binnen-)differenzierter und individualisierter Ler-
narrangements im Wesentlichen zur Lernbeglei-
tung - wie eine Art Satellit im Klassenraum hat sie

die Lernenden im Blick.

Je nach Lernausgangslage und Entwicklungsstand
der/des Einzelnen gilt es zu motivieren, eine (Lern-)
Situation zu reflektieren, im Austausch mit anderen
Lernpartner*innen in der Lerngruppe zu unterstit-
zen, zusatzliche Hilfen anzubieten oder zu ermuti-
gen etwas ohne Hilfe zu erforschen.

Ein solcher Rollenwechsel birgt die Chance fur die
begleitende Lehrkraft, die BedUrfnisse, Kompeten-
zen und Potenziale der einzelnen Schilerfinnen in
der Lernsituation zu beobachten, RuckschlUsse zu
ziehen und wichtige Informationen fir eine indivi-

duelle Férderplanung zu erhalten.

Lernzeiten und selbststdndiges/
selbstorganisiertes Lernen

Immer mehr Schulen veréndern, auch mit Blick auf
die Erfahrungen des Homeschoolings in den Jahren
der Corona-Pandemie, ihre Unterrichtsstrukturen,
indem sie gleichermaflen Raum und Zeit fir selbst-
stdndiges/selbstorganisiertes Lernen wie auch
kooperative, kollaborierende projektorientierte
Lernangebote im Schulalltag for alle Facher eta-
blieren. Es entstehen in diesem Rahmen Lernzeiten
selbststdandigen Lernens, in denen Schilerinnen
mithilfe individueller Lernpl@ne, nach ihren BedUrf-
nissen und in ihrem Tempo lernen kénnen. Selbst-
standiges Lernen bezieht sich dabei zumeist auf die
in den Kernféchern Deutsch, Mathematik und Eng-

lisch zu erwerbenden Kompetenzen.

Die Inhalte eines individuellen Lernplans orientieren

sich dabeian denim Lehrplan fur die Jahrgangsstu-
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.1,

fe fachlich geforderten Lehr-/Lerninhalten, Qualitat
und Quantitat der Aufgabeformate werden orien-
tiert an den Lern- und Entwicklungsmaoglichkeiten
des Einzelnen zusammengestellt. Die begleitende
(Fach-)Lehrkraft kann bei der Zusammenstellung
des individuellen Lernplans im besten Fall auf einen
Materialpool zugreifen, der sich im Laufe der Zeit

und Fachschaftsarbeit entwickelt.

Kollaborierende projektorientierte Lernange-
bote nehmen in der schulischen Praxis ebenfalls
zunehmend mehr Raum ein. Solche Lernangebo-
te bieten die Moglichkeit Ressourcen synergetisch
zu nutzen und curricular geforderte Kompetenzen
einzelner Facher facherverbindend/facheriber-
greifend zu lernen. Projektorientierte Lernangebote
férdern und unterstUtzen den Erwerb sozial-emoti-
onaler, koommunikativer und kollaborierender Kom-
petenzen. Sie fordern zudem die Fahigkeit des kri-
tischen Denkens und Uben Situationen des sozialen
Miteinanders im Sinne des gegenseitigen Respekts

und der Toleranz.

Die sowohl in selbststdndigen Lernzeiten, als auch
bei projektorientierten Lernangeboten anwesende
Lehrkraft fungiert als Lernbegleitertin. Lehrkrafte
kénnen den Schiler*innen so ermdglichen, ihr Ler-
nen zu personalisieren, indem sie ihre Lernziele, ihre

Arbeitsweise und ihre Lernumgebungen anpassen.

Dies kann durch kooperative Lernformen unter-
stUtzt werden, welche die Schiler*innen befdhigen
einander zu helfen und miteinander/voneinander
zu lernen. Diese Lernformen kdnnen eine Vielzahl
von Aktivitdten wie Gruppenarbeit, Rollenspiele
und Partnerarbeit beinhalten. In den Phasen des
gemeinsamen Lernens kdnnen u.a. die Ressourcen
der MitschUler*innen genutzt werden: Kinder lernen

von und mit Kindern.

Die Lerngruppe

Bei der Planung und Organisation binnendifferen-
zierten Unterrichts spielen die sozialen Strukturen
und Bindungen innerhalb einer Lerngruppe/Klas-
sengemeinschaft eine wesentliche Rolle. Ein res-
pekt- und vertrauensvolles Verhdltnis und gegen-
seitiges Verstandnis sind entscheidend, damit es
den einzelnen Schiler*innen gelingt, sich auf Lern-

angebote einzulassen.

Ein positives GefUhl der Zusammengehorigkeit
trégt entscheidend dazu bei, dass sich Jede*r in der
Klassengemeinschaft, aber auch in einer partner-
schaftlichen oder kleineren Lerngruppe wohl fuhlt
und sich aktiv gegenseitig im Lernen unterstitzt

oder um Hilfe fragt, wenn es Schwierigkeiten gibt.

Unter Bericksichtigung des Lern- und Entwick-
lungsstandes sowie der Kompetenzen und Po-
tenziale des Einzelnen - sozial-emotional, sprach-
lich-kommunikativ, usw. - kann die Lehrkraft
partnerschaftliche oder (Klein-)Gruppenarbeits-
phasen und Lernmethoden bewusst planen, die die
spezifischen/individuellen Lernziele aller Beteiligten

unterstitzen.



I1.2. EINBEZUG DER AUSSERSCHULI-
SCHEN UNTERSTUTZUNG

Therapie, fachdrztliche Berichte

Neben dem Einbezug der Expertise der Sorgebe-
rechtigten/Eltern fur ihr Kind kann der Einbezug
weiterer aufierschulischer Experten bei der Lern-
und Entwicklungsstanderhebung und Férderpla-
nung helfen, die Bedurfnisse und Schwierigkeiten
des Kindes umfanglicher zu erfassen und zu ver-
stehen. Diagnostische Befunde von Fachdrztinnen
und/oder Einschatzungen, Erfahrungen und Be-
richte von Therapeutinnen und Therapeuten kon-
nen eine individuelle Férderplanung und angemes-

se Unterrichtsgestaltung stitzen.

Facharztliche Berichte sind nicht zwingend Voraus-
setzung fUr eine pddagogische Foérderdiagnostik,
die durch die Lehrkraft in eigener Kompetenz er-
folgt. Eine Einbindung tragt jedoch wesentlich zum
Gelingen des Lernens des einzelnen Kindes bei. Fur
einen interdisziplindiren Austausch ist eine jeweils
gegenseitige Schweigepflichtentbindung der an der
Forderung/Férderplanung beteiligten Arzte, Thera-
peuten und Lehrkré&fte durch die Erziehungsberech-

tigten/Eltern notwendig.

Férderplankonferenz

In der Forderplankonferenz werden alle an der
Lern- und Entwicklungsférderung beteiligten Per-
sonen einbezogen, um gemeinsam die Kompeten-
zen, Fertigkeiten und Potenziale des/der Schiler*in
bezogen auf aktuell relevante Lehr-/Lernziele fest-
zulegen, unterstitzende MafBnahmen zu vereinba-

ren und Verantwortlichkeiten zu klaren.

So entsteht in Kooperation mit allen Beteilig-

ten nicht nur Transparenz, sondern es wird auch

gleichzeitig sichergestellt, dass alle im Sinne eines
gut funktionierenden Netzwerks an einem Strang
ziehen. So gelingt eine systematische, kontinuierli-
che und ganzheitliche Férderung. (vgl. C. Helm/N.
Nax/S. Weber 2023)




lll. Forderplanung und
die MaBnahmen des SGB
Gesamt/Hilfeplan

I11.1. TEILHABEASSISTENZ

Oftmals geht es bei der Beantragung der Leistung
nach dem Sozialgesetzbuch um den Einsatz einer
Teilhabeassistenz, welche dem Kind die Teilhabe
am Unterricht ermdglichen soll Die notwendige
Auftragsklarung zum Einsatz der Teilhabeassistenz

richtet sich nach den Teilhabezielen des Hilfe- oder

Mehr Informationen zu diesem
Thema liefert der IBH Leitfaden "Teilha-

Gesamtplans. Die Expertise und Unterstitzung der
Teilhabeassistenz ist in die Forderplanung einzu-
beassistenz”, der als Printversion und pdf binden. Denn an der erfolgreichen Umsetzung der
vorliegt. Links und QR Codes finden sich im Forderziele ist diese oftmals mafigeblich beteiligt.
Literaturverzeichnis.”
Teilhabeziele und Férderziele

Bei den Leistungen der Eingliederungshilfe werden
for die leistungsberechtigten Kinder je nach Zu-
standigkeit (Sozial- oder Jugendamt) Hilfe- oder
Gesamtplane erstellt.

Diese kdénnen in die Foérderplanung von
Schilerfinnen mit einbezogen werden. Die daraus
hervorgehenden Teilhabeziele kénnen als Richt-
linien fOr die Ziele und Aktivitaten der Férderung im
Sinne der Zugdénglichkeit zu Lernangeboten dienen.
Zum Beispiel kann ein Hilfe- oder Gesamtplan (§ 36
SGB VIII; § 121 SGB IX) eine Liste von Handlungszie-
len enthalten, aus denen sich Ma3nahmen ableiten
lassen, die dem Kind helfen sollen, ein bestimmtes

Teilhabeziel zu erreichen.

40 II1.1.




Diese Ziele kdnnen dann als Richtlinien fur die For-
derplanung verwendet werden. DarUber hinaus
konnen Hilfe- oder Gesamtpléne als Instrumente
zur Uberprifung und Messung des Fortschritts ver-

wendet werden.

111.2 FORDERPLANUNG UND
NACHMITTAGSBETREUUNG

Im Sinne der Hilfe zur Teilhabe an Bildung nimmt
eine ganzheitliche Férderplanung unter Einbindung
aller an der Férderung Beteiligten auch Einfluss auf

die Nachmittagsbetreuung.

Im Forderplan wird auch vereinbart und festgelegt,
welche Zielsetzungen im Einzelfall in der Nachmit-
tagsbetreuung unterstUtzt werden, damit diese das
vormittags Gelernte weiter Uben, wiederholen und
vertiefen kann. Aufgrund des Forderplans wissen
Lehrkraft und p&dagogische Fachkrafte, welche
FoérdermaBnahmen sie anbieten missen, um den
Kindern auch im Ganztagsangebot individuell ge-

recht zu werden.

Dazu gehéren Bildungsangebote, die auf den indi-
viduellen Bedurfnissen und Interessen der Kinder
basieren und darauf abzielen, eine erfolgreiche Teil-
habe sowie Bildungserfolg zu ermdaglichen/garan-
tieren. Bei einer optimalen Férderplanung werden
zudem spezifische Aktivitaten bericksichtigt, die
konkret auf die Férderung der Teilhabe an Bildung
am Nachmittag abgestimmt werden, wie z. B. ge-
meinsame spielerische oder kreative, kooperations-
und kommunikationsférdernde Lernaktivitéten, die
sich an den individuellen BedUrfnissen, Fahig- und

Fertigkeiten der Kinder orientieren.

Schulen mit Ganztagsangeboten und
Ganztagsschulen nach Abs. 1 Nr. 2
und 3 verbinden den Unterricht sowie
weitere Bildungs- und Betreuungsan-
gebote auf der Grundlage einer p&ada-
gogischen und organisatorischen Kon-
zeption miteinander. [...]

Ziel ist die Forderung fachlicher und
Uberfachlicher Kompetenzen sowie die
persdnliche Entwicklung der Schilerin-
nen und Schuler. (§ 15 Abs. 3 HSchG)

Auch ein auferunterrichtliches schu-
lisches Nachmittagsangebot in Form
der Offenen Ganztagsschule (OGS)
kann je nach seiner konkreten Aus-
gestaltung im Hinblick auf den kon-
kreten Forderbedarf des behinderten
Schilers eine Hilfe zur angemessenen
Schulbildung darstellen, wenn es ge-
eignet und erforderlich ist, den jeweili-
gen individuellen Eingliederungszweck
entsprechend der jeweils von der
Schulverwaltung festgestellten son-
derpédagogischen Foérderbedarfe zu
erreichen und damit dem behinderten
Schiler den Schulbesuch zu erleich-
tern. (Bundessozialgericht 06.12.2018 -
B 8 SO 4/17 R)

1.2,
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V. Das integrierte
Forderkonzept als Teil des
inklusiven Schulkonzepts

Zu den Moglichkeiten der Umsetzung individueller
Foérderung im Unterricht und im Schulalltag, spricht
die Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungs-
gdnge und Schulformen (VOBGM) folgende kon-

krete Empfehlungen aus:

Die Gesamtkonferenz soll durch die
Entwicklung eines schulischen Férder-
konzeptes nach den Grundsd&tzen des
Schulprogramms eine  gemeinsame
pdédagogische Orientierung des Kol-
legiums sichern sowie die Kontinuitat
von Unterrichts- und Erziehungspro-
zessen gewdhrleisten. Die Lernférde-
rung muss sich an den Curricula des
Regelunterrichts orientieren. Sie soll
nicht nur Lerndefizite beheben, son-
dern Lernbereitschaft und Lernfahig-
keit insgesamt weiterentwickeln und
fordern sowie Begabungs- und Leis-
tungsschwerpunkte unterstitzend be-
gleiten und besondere Begabungen
fordern. (§ 2 VOBGM)

V.



Das oberstes Ziel einer Férderplanung ist somit im-
mer eine inklusiv in den Unterrichtsalltag implizierte
Foérderung, die sich an den Stdrken, Potenzialen und
Begabungen der Lernenden orientiert. Exkludieren-
de besondere FérdermafBnahmen sind in Zeit und

Umfang zu begrenzen.

IV.1. INKLUSIVE DIAGNOSTIK ALS TEIL
DER SCHULISCHEN ARBEIT

Eine Forderplanung verfolgt immer einen interdis-
ziplindaren, multiprofessionellen Ansatz. Dieser
deckt die wesentlichen individuellen zu férdernden
Bereiche ab. Da sich die Zielvereinbarungen und
FérdermafBnahmen durch den Einbezug aller Betei-
ligten auf viele Schultern verteilt, reduziert sich die

Belastung der verantwortlichen Lehrkraft.

Die Frage ,Wie und mit welchen Mitteln kénnen wir
das Lernen unterstUtzen?” fOhrt zu einer inklusiven
Diagnostik, die im Gesamtzusammenhang pdda-
gogischen Arbeitens und eines inklusiven schuli-
schen Forderkonzepts zu sehen ist. Ziel ist es, ohne
Stigmatisierung der/des Einzelnen, individuelle
Kompetenzen, Potenziale und Bedarfe zu erkennen

und notwendige Hilfen zu etablieren.

Inklusive Diagnostik bendtigt moglichst umfassen-
de Kenntnisse relevanter und erprobter Fachdidak-

tik und -methodik nach modernen wissenschaftli-

Forderunterricht ist in der Regel als
binnendifferenzierte Mafinahme zu or-
ganisieren. Uber die allgemeine Lern-
férderung nach Abs. 1 hinausgehende
besondere FordermaBnahmen  sind
zeitlich begrenzte Hilfen zur Uber-
windung von Lerndefiziten, Forder-
mafBnahmen zur Behebung partieller
Lernausfalle oder Sprachdefizite. (§ 2
VOBGM)

chen Standards. Das Passungsverhdltnis zwischen
den curricularen fachlichen und schulformbezo-
genen Anforderungen, Erwartungen und Zuschrei-
bungen des Systems Schule und den Bedurfnissen
des einzelnen Kindes ist hierbei in den Blick zu neh-

men, zu prifen und zu gestalten.

Oberste Pramisse ist die diskriminierungsfreie und
gleichberechtigte Teilhabe am schulischen Lernen
und Leben. Besondere Anforderungen und héufig
als Barriere wahrgenommene Einschrénkungen,
die sich aus der (Lern-)Behinderung des einzel-
nen Kindes ergeben, lassen sich meist mithilfe o. g.
zeitgemdaBer, individueller und kreativer Ansdtze
und einer zugewandten stdrkenorientierten Hal-
tung reduzieren oder sogar vermeiden. Im Gegen-
satz hierzu steht eine zum Teil an Schulen noch
gebrauchliche Feststellungsdiagnostik, die eher

problemorientiert auf die Schwéchen und Schwie-

V.1,
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Iv.2.

rigkeiten eines Kindes schaut und somit auf einem
defizittren Ansatz beruht (und damit diskriminie-
rende Aspekte beinhaltet).

Inklusive Diagnostik arbeitet mit der Verlaufsdiag-
nostik, die in der pédagogischen Arbeit zum Hand-
werkszeug unterrichtlichen Handelns gehort. Sie
wendet sich von der defizitdren Betrachtung des
einzelnen Kindes ab und misst der Stérkung der
Kompetenzen eine besondere Rolle zu. Dafur wer-
den im Schulalltag R&dume und Zeiten geschaffen,
die eine professionelle Zusammenarbeit ermog-
lichen und die Arbeit mit inklusiver Diagnostik un-
terstUtzen. Dies spiegelt sich auch in der Haltung

gegeniber den Schilerfinnen und im Grundver-

IV.2. DAS SCHULISCHE FORDER-
KONZEPT

Im Zusammenhang mit der regelhaften Forderpla-
nung im Sinne des Schulrechts und auf der Grund-
lage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse zur
Umsetzung der individuellen Foérderung spielt die
Einbettung der Forderplanung in das schulische
Gesamtkonzept eine wichtige Rolle. Schulen sind
grundsatzlich verpflichtet, ein schulisches Forder-
konzept zu erstellen, vorzulegen und fortzuschrei-

ben:

stéindnis von Lernkultur wider. Sich ihrer Verantwor-
tung der individuellen Férderung bewusst, stehen
Lehrkrafte immer wieder vor der Herausforderung,
in lernzielgleichen Bildungsg&ngen dem einzelnen

Kind gerecht zu werden.

Das Dilemma zwischen der vom System gefor-
derten Vermittlung von Lerneinheiten des jeweils
geltenden Lehrplans nach Klassenstufen und der
Notwendigkeit der individuellen Férderung im Ein-
zelfall lasst sich aufldsen, wenn seitens der allge-
meinen Schule die schulrechtlichen M&glichkeiten
der vorbeugenden MaBnahmen wahrgenommen,

genutzt und umfanglich ausgeschdpft werden.

(1) Die individuelle Férderung ist in
den Gesamtzusammenhang schuli-
scher Lernférderung zu stellen.

(3) Die Gesamtkonferenz soll durch die
Entwicklung eines schulischen For-
derkonzeptes nach den Grundsdatzen
des Schulprogramms eine gemeinsa-
me pdadagogische Orientierung des
Kollegiums sichern sowie die Kon-
tinvitat von Unterrichts- und Er-
ziehungsprozessen gewdhrleisten.
Die Lernférderung muss sich an den
Curricula des Regelunterrichts orien-
tieren. Sie soll nicht nur Lerndefizite
beheben, sondern Lernbereitschaft
und Lernfdhigkeit insgesamt weiter-
entwickeln und férdern sowie Bega-
bungs- und Leistungsschwerpunkte
unterstUtzend begleiten und besonde-
re Begabungen férdern. (§ 2 VOBGM)




Ein integriertes schulisches Forderkonzept beinhal-
tet bestenfalls alle wesentlichen Elemente fur die
Umsetzung von Inklusion in Schule und ist wesentli-

cher Bestandteil des Schulkonzepts.

Folgende Aspekte sollten in diesem transparent

geklart und dargestellt sein und in der schulischen

Praxis angewendet werden:

. Zustandigkeiten

. den Ubergang in die Schule gemeinsam ge-
stalten

. individuelle Férderplanung

. Férder-und Beratungsteam

*  Sonderpadagogik

. Diagnostik

. Nachteilsausgleich

»  Uberblick Ganztagsangebote

*  Angebote durch Vernetzung mit auf3erschuli-
schen Einrichtungen/Teilhabeassistenz/The-
rapie in der Schule

. Beratungskonzept

. Qualitatssicherung/Rechenschaftspflicht und

Ressourcensteuerung

Der ,Hessische Referenzrahmen Schulqualitat®, kurz
HRS, (Stand 24.01.2024, Link s. Literaturverzeichnis)
bildet die Grundlage fir eine gezielte und nachhal-
tige Schulentwicklung in Hessen und ist wichtiges
Arbeitsinstrument fur alle hessischen Schulen und
Lehrkrafte. Er unterstUtzt die Lehrkrafte und die
Schule bei der Identifizierung und Prézisierung ihrer
Entwicklungsziele, bei der Planung von Vorhaben
und der Reflexion der Unterrichts- und Schulqua-
litgt. Er ist sowohl im Hessischen Schulgesetz als
auch im Hessischen Lehrkraftebildungsgesetz ver-
ankert. (Quelle: Webseite HMKB 2024)

Im Themenfeld Inklusion kd&nnen Schulleitungen
und Lehrkrafte eine entsprechende Bestandsauf-
nahme ihrer schulischen und unterrichtlichen Arbeit

vornehmen.

https://hrs.bildung.hessen.de/wp-content/mat-UE-
SE/index.html?v=tfb&filter=Inklusion#start

(Stand 24.01.2024)

An den im Themenfeld beschriebenen Qualitatsbe-
reichen und Kriterien orientiert, kann so ein qualita-
tiv hochwertiges Férderkonzept systematisch erar-

beitet oder fortgeschrieben werden.

Einen wesentlicher Schwerpunkt in der Férderpla-
nung und individuellen Férderung ist die Reduzie-
rung und vorrangig Verhinderung von Benach-
teiligung. Hierzu gehort eine ldsungsorientierte
Benennung, Auseinandersetzung und Auflésung
von Teilhabebarrieren. In diesem Zusammenhang
rockt der Umgang mit dem Nachteilsausgleich
in den Fokus der schulischen Arbeit und ist untrenn-

bar mit der Férderplanung verbunden.

LAuch zum Thema Nachteilsaus-

gleich existiert ein IBH Leitfaden, der

als Printversion und pdf vorliegt. Links und

QR Codes finden sich im Literaturverzeich-

nis.”

Iv.2.
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https://hrs.bildung.hessen.de/wp-content/mat-UE-SE/index.html?v=tfb&filter=Inklusion#start
https://hrs.bildung.hessen.de/wp-content/mat-UE-SE/index.html?v=tfb&filter=Inklusion#start

V. Checkliste
Forderplanung

FUr eine gelingende Férderplanung sind folgende
Fragestellungen hilfreich. Die einzelnen Fragen las-
sen sich repetierend auf verschieden Lernbereiche

anwenden oder anpassen.
Welche Fragen sinnvoll zur individuellen Férderpla-

nung genutzt werden, variiert von Kind zu Kind und

von Planung zu Planung. Sie dienen der Orientie-

2

rung.

vgl. auch Heimlich/

Lutz/ Wilfert, 2020, S. 115
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Alles schulische BemUhen dient dazu, dem einzelnen Kind eine
seinen Fdhigkeiten entsprechende Bildung zu vermitteln, eine
gute Lernentwicklung zu ermdglichen und so den diskriminie-

rungsfreien Zugang zu den Bildungsinhalten zu garantieren.

Um diese Ziele zu erreichen, sieht das Schulrecht die individuel-
le Forderung und Foérderplanung vor. Diese Broschire soll einen
Uberblick Uber die Méglichkeiten und die gute Praxis von Férder-
planung geben, aber auch Wege erdffnen, das pddagogische
Wirken in das schulische Gesamtkonzept einzubetten, um damit

die Arbeit in der Schule und mit dem einzelnen Kind zu erleichtern.

Q.}(\Sarnoleéaa Gefordert durch: H ESS E N
& . VIELFALT SCHATZEN
g T

Hessisches Ministerium fiir AN

g
[&) () Arbeit, Integration, Jugend und Soziales =

\
=
, “:’D Antidiskriminierungsstelle L P\ 1
% -
. \{b




	Inhaltsverzeichnis
	Legende
	Vorwort
	I. Das Recht auf  individuelle Förderung 
	I.1. Die Grundlagen des Hessischen Schulgesetzes 
	I.2. Individuelle Förderung  innerhalb des allgemeinen Schulsystems  
	I.3. Umgang mit Heterogenität  
	I.4. Der individuelle Förderplan  
	I.5. Lernprozesse im Unterrichtsalltag organisieren,  gestalten und begleiten  
	I.6. Voraussetzungen, Vorgehensweise und Zuständigkeiten  
	Voraussetzungen 
	Vorgehen 
	Zuständigkeiten 

	I.7. Die pädagogische Diagnostik zur Erhebung der Lernausgangslage  
	Die Lernvoraussetzungen beim Kind: Behinderung und Nachteil   
	Individuellen Lernstand erheben  
	Anzustrebende Kompetenzbereiche auswählen  
	Förderziele festlegen  
	Förderziele formulieren  
	Unterstützende Fördermaßnahmen vereinbaren  

	I.8. Das Förderplangespräch 
	Vor dem Förderplangespräch  
	Kurz vor & während des Förderplangesprächs  
	Protokoll und Förderplan  
	Gesprächsablauf  

	I.9. Umsetzung, Zwischenbilanz/Evaluation und Fortschreibung des Förderplans  

	II. Förderplanung mit Bezug zum Lehrplan bzw.Bildungsgang
	Förderplanung im Förderschwerpunkt und Bildungsgang Lernen  
	Förderplanung im Förderschwerpunkt und Bildungsgang geistige Entwicklung (GE)  
	II.1. Differenzierungs- und Lernformen im Unterricht - Wegbegleiter gelingender Förderplanung  
	Binnendifferenzierung  
	Lernzeiten und selbstständiges/selbstorganisiertes Lernen  
	Die Lerngruppe  

	II.2. Einbezug der außerschulischen Unterstützung  
	Therapie, fachärztliche Berichte  
	Förderplankonferenz  


	III. Förderplanung und die Maßnahmen des SGB (Gesamt/Hilfeplan) 
	III.1. Teilhabeassistenz  
	Teilhabeziele und Förderziele 

	III.2 Förderplanung und Nachmittagsbetreuung  

	IV. Das integrierte Förderkonzept als Teil des inklusiven Schulkonzepts  
	IV.1. Inklusive Diagnostik als Teil der schulischen Arbeit  
	IV.2. Das schulische Förder- konzept  

	V. Checkliste Förderplanung 
	V.1. Festlegen von Förderbereichen (strukturelle Komponente) 
	V.2. Förderziele und Fördermaßnahmen (didaktisch-methodische Komponente)
	V.3. Förderorganisation (organisatorische Komponente) 
	V.4. Förderverlauf (prozessuale Komponente) 

	Impressum
	VI. Weiterführende Literatur
	individuelle_foerderung_s56.pdf
	Inhaltsverzeichnis
	Legende
	Vorwort
	I. Das Recht auf  individuelle Förderung 
	I.1. Die Grundlagen des Hessischen Schulgesetzes 
	I.2. Individuelle Förderung  innerhalb des allgemeinen Schulsystems  
	I.3. Umgang mit Heterogenität  
	I.4. Der individuelle Förderplan  
	I.5. Lernprozesse im Unterrichtsalltag organisieren,  gestalten und begleiten  
	I.6. Voraussetzungen, Vorgehensweise und Zuständigkeiten  
	Voraussetzungen 
	Vorgehen 
	Zuständigkeiten 

	I.7. Die pädagogische Diagnostik zur Erhebung der Lernausgangslage  
	Die Lernvoraussetzungen beim Kind: Behinderung und Nachteil   
	Individuellen Lernstand erheben  
	Anzustrebende Kompetenzbereiche auswählen  
	Förderziele festlegen  
	Förderziele formulieren  
	Unterstützende Fördermaßnahmen vereinbaren  

	I.8. Das Förderplangespräch 
	Vor dem Förderplangespräch  
	Kurz vor & während des Förderplangesprächs  
	Protokoll und Förderplan  
	Gesprächsablauf  

	I.9. Umsetzung, Zwischenbilanz/Evaluation und Fortschreibung des Förderplans  

	II. Förderplanung mit Bezug zum Lehrplan bzw.Bildungsgang
	Förderplanung im Förderschwerpunkt und Bildungsgang Lernen  
	Förderplanung im Förderschwerpunkt und Bildungsgang geistige Entwicklung (GE)  
	II.1. Differenzierungs- und Lernformen im Unterricht - Wegbegleiter gelingender Förderplanung  
	Binnendifferenzierung  
	Lernzeiten und selbstständiges/selbstorganisiertes Lernen  
	Die Lerngruppe  

	II.2. Einbezug der außerschulischen Unterstützung  
	Therapie, fachärztliche Berichte  
	Förderplankonferenz  


	III. Förderplanung und die Maßnahmen des SGB (Gesamt/Hilfeplan) 
	III.1. Teilhabeassistenz  
	Teilhabeziele und Förderziele 

	III.2 Förderplanung und Nachmittagsbetreuung  

	IV. Das integrierte Förderkonzept als Teil des inklusiven Schulkonzepts  
	IV.1. Inklusive Diagnostik als Teil der schulischen Arbeit  
	IV.2. Das schulische Förder- konzept  

	V. Checkliste Förderplanung 
	V.1. Festlegen von Förderbereichen (strukturelle Komponente) 
	V.2. Förderziele und Fördermaßnahmen (didaktisch-methodische Komponente)
	V.3. Förderorganisation (organisatorische Komponente) 
	V.4. Förderverlauf (prozessuale Komponente) 

	Impressum
	VI. Weiterführende Literatur

	individuelle_foerderung_s56.pdf
	Inhaltsverzeichnis
	Legende
	Vorwort
	I. Das Recht auf  individuelle Förderung 
	I.1. Die Grundlagen des Hessischen Schulgesetzes 
	I.2. Individuelle Förderung  innerhalb des allgemeinen Schulsystems  
	I.3. Umgang mit Heterogenität  
	I.4. Der individuelle Förderplan  
	I.5. Lernprozesse im Unterrichtsalltag organisieren,  gestalten und begleiten  
	I.6. Voraussetzungen, Vorgehensweise und Zuständigkeiten  
	Voraussetzungen 
	Vorgehen 
	Zuständigkeiten 

	I.7. Die pädagogische Diagnostik zur Erhebung der Lernausgangslage  
	Die Lernvoraussetzungen beim Kind: Behinderung und Nachteil   
	Individuellen Lernstand erheben  
	Anzustrebende Kompetenzbereiche auswählen  
	Förderziele festlegen  
	Förderziele formulieren  
	Unterstützende Fördermaßnahmen vereinbaren  

	I.8. Das Förderplangespräch 
	Vor dem Förderplangespräch  
	Kurz vor & während des Förderplangesprächs  
	Protokoll und Förderplan  
	Gesprächsablauf  

	I.9. Umsetzung, Zwischenbilanz/Evaluation und Fortschreibung des Förderplans  

	II. Förderplanung mit Bezug zum Lehrplan bzw.Bildungsgang
	Förderplanung im Förderschwerpunkt und Bildungsgang Lernen  
	Förderplanung im Förderschwerpunkt und Bildungsgang geistige Entwicklung (GE)  
	II.1. Differenzierungs- und Lernformen im Unterricht - Wegbegleiter gelingender Förderplanung  
	Binnendifferenzierung  
	Lernzeiten und selbstständiges/selbstorganisiertes Lernen  
	Die Lerngruppe  

	II.2. Einbezug der außerschulischen Unterstützung  
	Therapie, fachärztliche Berichte  
	Förderplankonferenz  


	III. Förderplanung und die Maßnahmen des SGB (Gesamt/Hilfeplan) 
	III.1. Teilhabeassistenz  
	Teilhabeziele und Förderziele 

	III.2 Förderplanung und Nachmittagsbetreuung  

	IV. Das integrierte Förderkonzept als Teil des inklusiven Schulkonzepts  
	IV.1. Inklusive Diagnostik als Teil der schulischen Arbeit  
	IV.2. Das schulische Förder- konzept  

	V. Checkliste Förderplanung 
	V.1. Festlegen von Förderbereichen (strukturelle Komponente) 
	V.2. Förderziele und Fördermaßnahmen (didaktisch-methodische Komponente)
	V.3. Förderorganisation (organisatorische Komponente) 
	V.4. Förderverlauf (prozessuale Komponente) 

	Impressum
	VI. Weiterführende Literatur




